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VORWORT

Die Rickkehr von Wélfen nach Hessen lasst nieman-
denunberihrt. 150 Jahre nach ihrer Ausrottung mus-
sen wir wieder lernen, mit Wolfen zu leben. Hessen
ist das waldreichste Bundesland mit wilder Natur
und einzigartigen Kulturlandschaften. Das bietet die
Grundlage fiir die Rickkehr des Wolfes.

Wir sind Uberzeugt, dass ein konfliktarmes Zusam-
menleben gelingen kann und wollen mit diesem
Wolfsmanagementplan die entsprechenden Rah-
menbedingungen schaffen. Es ist die Aufgabe der
hessischen Naturschutzverwaltung im Sinne der
Schutzverantwortung fiir Mensch und Tier (Wolf
eingeschlossen) Wege daflr aufzuzeigen. Sorgen
nehmen wir dabei sehr ernst. Es ist unser Ziel, mit
groBBtmaoglicher Aufklarung der Bevélkerung und
Unterstltzung der Weidetierhalterinnen und -halter
die Rickkehr des Wolfes gemeinsam zu gestalten.

Wolfe sind in Hessen nach wie vor Ausnahmeerschei-
nungen. Nur wenige Menschen sind hierzulande ei-

nem Wolf begegnet. Die Entwicklung in anderen
Bundeslandern zeigt, dass die Tiere dem reichhalti-
gen Nahrungsangebotan Rehen und Wildschweinen
folgen und Stiick fur Stick ehemaligen Lebensraum
wiederbesiedeln. Darauf sind wir vorbereitet: Der
neue Wolfsmanagementplan beschreibt die Rahmen-
bedingungen fir den Umgang mit Wolfen in Hessen.

Wir haben mitdem Wolfszentrum Hessen beim Hes-
sischen Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und
Geologie eine zentrale Einrichtung fir Wolfsfragen
geschaffen. Ein landesweites Netz von haupt- und eh-
renamtlichen Wolfsberaterinnen und -beratern steht
der Bevdlkerung zur Seite. Nutztierhalterinnen und
-halter, Naturschutzverbande und Vertreterinnen und
Vertreter der Jagerschaft werden regelmé&Big betei-
ligt und bringen ihre Ideen und Vorstellungen in die
permanente Anpassung des Wolfsmanagements ein.

Weidetierhalterinnen und -halter schauen mit be-
sonders wachem Blick auf die Riickkehr des groBBen

Beutegreifers. Gerade Schafe und Ziegen kénnen
Ziel von Wolfsangriffen werden, wenn die Herden
unzureichend geschitzt sind. Mit dem Aufwand fur
diesen Schutz lassen wir Schaferinnen und Schafer
nicht alleine: als eines von wenigen Bundeslandern
honorieren wir den Aufwand der Haltung mit einer
Schaf-/Ziegenpramie und unterstitzen landesweit
das Mindestmal an Herdenschutz mit der HALM-
Herdenschutzpramie. Diese Forderung haben wir
mit den ersten ansassigen Woélfen in Hessen deut-
lich erhoht. Diesem Wolfsmanagementplan folgt nun
erstmals auch eine Investitions- und Unterhaltungs-
férderung fiir besondere SicherungsmalBnahmen. Sie
soll gezielt dort helfen, wo Wolfe den Grundschutz
Uberwunden haben.

Der Wolf kehrt zuriick in eine veranderte, dicht be-
siedelte Landschaft. Mit einem intensiven Monitoring
beobachten wir diese Entwicklung und sind jeder-
zeit in der Lage, auf neue Entwicklungen mit dem
Wolfsmanagement zu reagieren und haben daflr eine

landesweite Verwaltungsstruktur geschaffen. Viele
Nachbarléander in Deutschland und Europa zeigen,
dass das Zusammenleben von Wolf und Mensch ge-
lingen kann. Wir wollen mit dem hessischen Wolfs-
managementplan unseren Beitrag dazu leisten.

Vo Y
Priska Hinz

Hessische Ministerin fir Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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LEBENSWEISE DER WOLFE UND DIE GESCHICHTE
IHRES VORKOMMENS IN HESSEN

2020: Zwei Wolfinnen werden sesshaft

Bei zwei Wolfinnen gelangen seit 2019 Uber einen
Zeitraum von mehr als sechs Monaten immer wieder
genetische Nachweise. Diese beiden Wdlfinnen gelten
in Hessen mittlerweile als sesshaft. Es sind die beiden
ersten hessischen Wolfsterritorien seit2011. Eine der
beiden Waélfinnen ist die sogenannten ,Ulrichsteiner
Wolfin" (GW1166f), die ihr Territorium im Vogelsberg
noérdlich von Ulrichstein gewéhlt hat(genetischer Erst-
nachweis am 12. Juli 2019). Bei der anderen Wélfin
handelt es sich um die sogenannte ,Stélzinger Wolfin”
(GW1409f), die sich im Stélzinger Gebirge zwischen
den Landkreisen Werra-Meif3ner, Schwalm-Eder und
Hersfeld-Rotenburg niedergelassen hat(genetischer
Erstnachweis 01. August 2019).

Der erste sesshafte Wolf nach liber
100 Jahren (2008 - 2011)

Uber einhundert Jahre lang galt der Wolf in Hessen
als ausgestorben. In den 1980er Jahren wurde ein
vermeintlicher Wolf bei Bad-Camberg geschossen. In
denfolgenden Jahrzehnten gab es eine Reihe unbe-
statigter Sichtungen wolfsdhnlicher Tiere ehe 2008 das
erste Foto eines Wolfes im Reinhardswald entstand.
Der abgebildete Wolfsriide entstammte vermutlich
der baltischen Population. Im April 2011 wurde er
verendet in seinem Territorium aufgefunden. Eine
Fremdeinwirkung war nicht erkennbar. Vermutlich
erlag der Wolf einer Krankheit.

Wolfe in Hessen:
die Geschichte der Rickkehr

In Deutschland - und somit auch in Hessen - wur-
den Wblfe Mitte des 19. Jahrhunderts gezielt
ausgerottet. Wo genau der letzte Wolf in Hessen

geschossen wurde, wird unterschiedlich diskutiert.
Zum einen gibt es Berichte vom ,Lorscher Wolf”, der
im Januar 1841 im Lorscher Wald im Kreis Bergstral3e
erlegt wurde. Andere Berichte beziehen sich auf
ein Tier, das 1841 im Taunus bei Hasselborn (Lahn-
Dill-Kreis) geschossen wurde. Beide Wolfe sind als
Praparate aufbewahrt worden und im Museum Wies-
baden (Wolf bei Hasselborn) bzw. im Landesmuseum
in Darmstadt (Lorscher Wolf) ausgestellt.

In den Jahren nach Auftauchen des ersten Riden 2011
bis 2018 durchquerten nachweislich mindestens acht
Individuen Hessen. Dreivon ihnen kamen auf vielbe-
fahrenen StralBen ums Leben. Nur ein Tier hat sich in
dieser Zeit - im Herbst 2017 - vermutlich tGber drei
Monate in Hessen aufgehalten. Dieser Ride mit dem
Laborkirzel GW852m war im Odenwald im Novem-
ber 2017 fir Nutztierrisse in drei Schaf- und Ziegen-
haltungen verantwortlich. Er wanderte anschlieBend
nach Baden-Wirttemberg ab. Dort halt er sich seit-
demim nordlichen Schwarzwald auf und ist territorial.

Nach einem sehr ,wolfsruhigen” Jahr 2018 fand im
Jahr2019 ein deutlicher Anstieg der Wolfsnachweise
in Hessen statt. Zwischen Februar und November2019
wurden in Hessen genetisch acht verschiedene Wolfs-
individuen registriert, wobei sechs davon weiblich
waren. Dieser Umstand ist bemerkenswert, da bis zu
diesem Zeitpunkt lediglich eine Wolfin (Unfallopfer
2015 an der A66) den Weg nach Hessen gefunden
hatte. Zwei dieser Wélfinnen sind inzwischen sesshaft
geworden, die Stélzinger und die Ulrichsteiner Wol-
fin (Stand: Januar 2021).

Die weitere Entwicklung wird in einem jahrlich zu er-
stellenden Wolfsbericht dokumentiert.
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Ein Wolfsleben: kleine Familienverbande,
groBBe Reviere, weite Wanderungen

Die Wolfsbeobachtungen in Hessen und auch die
Ansiedlung der beiden Woélfinnen gehen auf Tiere
zurlick, die in der Regel im Alter zwischen 10 und 22
Monaten den elterlichen Familienverbund, das Rudel,
verlassen haben. Auf der Suche nach einem Territo-
rium kénnen sie Gber 1.000 km zurlcklegen. Mittels
Nachverfolgung tUber Sender, die an den Tieren an-
gebracht werden und mit Satelliten in Kontakt ste-
hen, konnte beispielsweise nachgewiesen werden,
dass ein Wolf innerhalb von 60 Tagen eine Strecke
von 1.054 km zurlcklegte (Merrill & Mech 2000, Pe-
dersen et al. 2005). Auch in Deutschland gibt es ver-
gleichbare Studien. So wanderte ein junger Ride aus
Sachsen im Jahr 2008 innerhalb von sechs Monaten
von seinem Elternrudel in Ostsachsen bis in die Néhe
von Minsk (Belarus). Die dabei zuriickgelegte Strecke
betrug 1.550 km (Reinhardt et al. 2010).

Ein Familienverbund, auch als Rudel bezeichnet, be-
steht in der Regel aus den beiden Elterntieren und
den Nachkommen der letzten beiden Jahre. Im Frih-
jahr kommen durchschnittlich vier bis sechs Jung-
tiere zur Welt. Jedes Rudel beansprucht ein eigenes
Revier, das so grof3 gewahlt wird, dass es das ganze
Jahr Gber genug Nahrung fir die Familienmitglieder
bietet. Deswegen schwankt die Reviergréf3e erheb-
lich. In Mitteleuropa, wo die Wilddichten hoch sind,
bewohnen Wolfsrudel Gebiete von 150 bis 350 km?
GréBe. Im nahrstoffarmeren und damit auch wildar-
meren Skandinavien kénnen Wolfsrudel dagegen
eine Flache von 2.000 km?2 beanspruchen (Reinhardt
& Kluth 2007).

Anpassungskiinstler
mit Appetit auf Wild

Woélfe sind anpassungsfahige Tiere, die anihren Le-
bensraum keine besonders hohen Anspriiche stellen.
Sind gentigend Nahrung, Wasser und Riickzugsorte
fur die Jungaufzuchtvorhanden, kénnen sich Wolfe
mit Heidelandschaften und Waldern, aber auch mit
Kulturlandschaften gutarrangieren. Nahrung ist ein
Schlisselfaktor: Wolfe sind an die Jagd auf Schalen-
wild angepasst. Die wildlebenden Huftiere machen
ca. 95 Prozent der verzehrten Nahrung aus. Den
groBten Nahrungsbestandteil bilden dabei Rehe mit
Uber 50 Prozent, gefolgt von Rothirschen und Wild-
schweinen. Nutztiere hingegen machen nur 1 Prozent
der Nahrung aus (Holzapfel etal. 2016, vgl. Abb. 1).
Die Nahrungszusammensetzung kann sich im Jahres-
verlauf, aber auch zwischen einzelnen Wolfsrudeln
unterscheiden. So werden Wildschweine vor allem
im Frihling erlegt, wenn Frischlinge eine leichte
Beute darstellen, wohingegen im Sommer Rothirsch-
kalber bevorzugt werden. Die Zahl der erbeuteten
Rehe scheint Giber das ganze Jahr konstant zu sein.

Ahnlich wie die GréBe des Reviers ist auch die Po-
pulationsentwicklung maBgeblich von der Menge
an Beutetieren abhangig. Zwar ist die RudelgréBe
generell unabhédngig von der relativen Beutetier-
dichte, jedoch kénnen Wélfe auch hier auf kurz-
fristige Schwankungen reagieren. So werden
beispielsweise bei Nahrungsknappheit weniger
Welpen geboren und Jungwélfe wandern friher
ab (Fuller et al. 2003, Mech & Boitani 2003, Rein-
hardt & Kluth 2007).

WOLFSMANAGEMENTPLAN 2021

WOVON ERNAHREN SICH WOLFE?

19,9 % SCHWARZWILD

3,4 % HASE NAHRUNGSVERTEILUNG

EINES WOLFES

19,5 % ROTWILD

—

1 % NUTZTIERE

51,8 % REHWILD

Abb. 1: Nahrung eines Wolfes. Forscher des Senckenberg Museum fiir Naturkunde in Gérlitz rekonstruierten das Nahrungsspektrum
von Wolfe aus der Lausitz mittels Kotprobenanalysen. Demnach ernéhrt sich der Wolf zu (ber 98 Prozent von Wild. Nutztiere machen
weniger als 1 Prozent der Nahrung aus, hier handelt es sich iberwiegend um Schafe und Ziegen

(Quelle: www.wolf.sachsen.de/nahrungsanalyse-4446.html, abgerufen April 2021).
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Inwiefern Wélfe umgekehrt einen Einfluss auf die
Population von Beutetieren haben, ist fir deutsche
Wolfsreviere noch nicht geklart. Bisherige Untersu-
chungen zur Auswirkung von Walfen auf ihre Beute
lassen zumindest vermuten, dass in unserer, vom
Menschen gepragten Natur, andere Einflussfakto-
ren (Jagd, StraBenverkehr etc.) solche natirlichen
Effekte Gberlagern.

Gefahrdungsursachen:
Verkehr und mehr

Auch an der Spitze der Nahrungskette ist das Le-
ben nicht frei von Gefahren. Die haufigste Todes-
ursache fur Woélfe in Deutschland sind Kollisionen
mit Autos oder Schienenfahrzeugen. Seit dem Jahr
2000 wurde bei 555 Wolfen eine Todesursache er-
mittelt (Quelle: Dokumentations- und Beratungsstelle
des Bundes zum Thema Wolf, Stand: Januar 2021).
Darunter waren 421 Wélfe durch einen Verkehrsun-
fall ums Leben gekommen. Meistens waren abwan-
dernde Jungtiere betroffen. Allein in Hessen wurden
bereits sieben Wolfe im StraBenverkehr getdtet. Die
Dunkelziffer dirfte weitaus héher liegen, weil ange-
fahrene Wolfe unbemerkt verenden oder fir Hunde
gehalten werden.

Krankheiten sind eine maBgebliche, natlrliche
Todesursache. Wélfe kénnen von den gleichen
Krankheiten und Parasiten befallen werden wie
Haushunde. Zu den lbertragbaren Krankheiten
gehdren Tollwut (die in Deutschland seit 2008 -
auBer bei Flederméausen - nicht mehr vorkommt),
Fuchsbandwurm, Rdude, Staupe, Parvovirose und
die Aujeszkysche Krankheit (Pseudowut). Rdude-
ausbriche kénnen in Wolfspopulationen zu einer
deutlich erhohten Mortalitatsrate fihren, insbe-
sondere unter Welpen. Die durch Milben ausge-
|&ste Krankheit ist fir fleischfressende Tiere stark
ansteckend und wird vor allem von Fichsen und
Marderhunden Ubertragen.

Kleine Wolfsvorkommen sind zudem anféllig fir In-
zuchtund Hybridisierung (Kreuzung mitHaushunden).
Wenn sich verwandte Wolfe miteinander verpaaren
(Inzucht), kommt es zu einer genetischen Verarmung,
in deren Folge die Anpassungsfahigkeit einer Popula-
tion an sich &ndernde Umweltbedingungen abnimmt.

In vielen européischen Wolfspopulationen sind ille-
gale Abschisse eine bedeutende Mortalitatsursache
(Salvatori & Linnell 2005). Seit der Wolf in Deutsch-
land im Jahr 1990 unter Schutz gestellt wurde, sind
bundesweit 53 Wolfe illegal getétet worden (Quelle
DBBW, Stand: Januar 2021).

Eine streng geschiitzte Art

Woélfe sind nach der Richtlinie zum Schutz des eu-
ropéischen Naturerbes (FFH-Richtlinie) europaweit
geschitzt. Sie genieBen als Art des Anhang Il und
prioritdre Art gem. Artikel 12 und 16 der Richtlinie
einen strengen Schutz.

In Deutschland ist diese europarechtliche Vorgabe
im Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt. Nach § 44
ist es unter anderem verboten, Wolfen nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten. Auch
mutwillige Stérungen der Tiere in ihrem Lebensraum
sind nicht erlaubt. AuBerdem finden sich Regelungen
zum Schutz des Wolfes auch im Washingtoner Arten-
schutzabkommen, der Berner Konvention, der EU-
Artenschutzverordnung und dem Tierschutzgesetz.

In eng begrenzten Ausnahmeféllen diirfen einzelne
Wolfe der Natur entnommen werden. Ob die Voraus-
setzungen fir eine Entnahme vorliegen, muss anhand
des Einzelfalls geprift und dokumentiert werden.
Eine Entnahme ist nur zuldssig, wenn die genehmi-
gende Naturschutzbehérde nachweisen kann, dass
zuvor zumutbare Alternativen ausgeschépft worden
sind (siehe auch EUGH-Urteil zur Wolfsjagd in Finn-
land, 10.10.2019, Az. C674/17).

WOLFSMANAGEMENTPLAN 2021

TYPISCHE MERKMALE EINES WOLFES

kurze Ohren

helle Schnauze
und Kehlfleck

oft dunkler Sattelfleck
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WOLFSMANAGEMENTPLAN FUR HESSEN

ZIELE

1.

Rahmenbedingungen fiir ein konflikt-
armes Zusammenleben von Mensch
und Tier schaffen

DerWolfsmanagementplan liefert eine Beschrei-
bung der Bestandssituation und der Vorausset-
zungen fur die Verbreitung des Wolfes in Hessen.
Er liefert die Grundlagen fir das Zusammenle-
ben von Wolf und Mensch.

Informieren und aufklaren

Durch die Information Gber tatsdchliche Risiken
undempfohleneVerhaltensregeln, die Beratung
zu erprobten vorbeugenden MaBBnahmen und
die Darstellung der Foérderung und des
Schadensausgleichs zeigt der Wolfsmanage-
mentplan auf, wie Konflikte verringert wer-
den kénnen.

Wir sind fiir Sie da:
Ansprechpartnerinnen und -partner
in der Landesverwaltung

Der Wolfsmanagementplan erldutert die behord-
lichen Ablaufe und Zusténdigkeiten und benennt
Ansprechpartnerinnen und -partner im Zusam-
menhang mit der Anwesenheit von Wolfen.

Wolfsvorkommen iiberwachen und
MaBnahmen anpassen im jéhrlichen
Monitoringbericht

Die regelmafBige verldssliche und nachvoll-
ziehbare Information Gber das Vorkommen von
Wolfen ist ein wichtiger Baustein des Wolfs-
managements in Hessen. Diese Informationen
sind aber auch wichtig fir die Aussagen zur
Bestandssituation in Deutschland und Europa.
Deswegen beschreibt der Wolfsmanagement-
plan auch die Eckpunkte des hessischen Wolfs-
monitorings.

GRUNDSATZE

1. Der Wolf besiedelt ehemalige Lebens-
rdume, in denen er ausgerottet war,
wieder. Dabei handelt es sich um
einen natirlichen Prozess.

Es erfolgt keine aktive Ansiedlung von
Wolfen in Hessen.

3. Der Wolf ist eine streng geschiitzte Art.
Dies gilt auf der gesamten Landesflache.

Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Schaden
in der privaten oder erwerbsméBigen Tierhaltung
ist eine eigenverantwortliche, fachgerechte Sicherung
der Weidetiere (Grundschutz) notwendig. Weitere
PraventionsmaBnahmen werden von staatlicher Seite
insbesondere dortfinanziell und beratend unterstitzt,
wo Wélfe ansassig sind und der Verdacht besteht,
dass einzelne Wolfe Nutztiere angreifen.

Fur die von Wolfen verursachten Schéden in der
privaten oder erwerbsmafBigen Tierhaltung wird ein
finanzieller Ausgleich gewéhrt, sofern die Weide-
tiere fachgerecht eingezdunt waren (Grundschutz).

Die Erfahrungen und Expertise der Verbande aus den
Bereichen Landwirtschaft und Weidetierhaltung, Natur-
schutzund Jagd sind fiir eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung des Wolfsmanagements von zentraler Bedeutung.
Daher wird den Verbdnden im Rahmen der Arbeits-
gruppe (AG) ,Wolfin Hessen"” die Mitarbeit beim Wolfs-
management ermdglicht. Mindestens einmal jahrlich
wird ein Arbeitstreffen der AG anl3sslich der Vorstel-
lung des jahrlichen Monitoringberichts durchgefihrt.

Ein Monitoring durch das Wolfszentrum Hessen so-
wie weitere Forschungsergebnisse (vor allem die der
Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes
zum Thema Wolf und des LUPUS Instituts fur Wolfs-
monitoring und -forschung in Deutschland) tragen
zur Umsetzung und permanenten Weiterentwicklung
des Wolfsmanagements bei.
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Wolfszentrum
Hessen (WZH)

Monitoring, Zustandsbewertung,
Forschung, Offentlichkeitsarbeit

Wolfshotline

Beratung

AG ~Wolf in Hesse™

Abb. 2: Strukturen und Zustdndigkeiten

Die Aufgaben und Zustandigkeiten der beteiligten Dienststellungen und Einrichtungen sowie der
weiteren Beteiligten am Wolfsmanagement sind nachfolgend beschrieben.

WOLFSMANAGEMENTPLAN 2021

ZUSTANDIGKEITEN |IM HESSISCHEN

WOLFSMANAGEMENT

Im Zentrum des hessischen Wolfsmanagements
steht das neu gegriindete Wolfszentrum Hessen im
Hessischen Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und
Geologie. Es ermittelt und sammelt alle verfligba-
ren Informationen zum Wolfsvorkommen, entwickelt
auf dieser Grundlage das Wolfsmanagement weiter
und unterrichtet die Bevdlkerung und die Fachéffent-
lichkeit. Es koordiniert zugleich den permanenten
Wissensaustausch innerhalb der Landesverwaltung
und mitden betroffenen Interessensverbanden, For-
schungseinrichtungen und Behdrden des Bundes
und anderer Bundeslander.

Die Naturschutzverwaltung, und hier vor allem die
Oberen Naturschutzbehérden bei den Regierungs-
prasidien sind fir den Vollzug des Artenschutzrechts
zustédndig sowie furdie Entscheidung nach den §§
45 ff Bundesnaturschutzgesetz.

Die Landwirtschaftsverwaltung, insbesondere die
landwirtschaftlichen Fachdienste in den Landkrei-
sen, halten Beratungs- und Férderangebote fur
Weidetierhalterinnen und -halter vor. Sie kimmern
sich auBerdem um den Schadensausgleich.

Erste Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort fiir
Betroffene sind die amtlichen und ehrenamtlichen
Wolfsberaterinnen und -berater. Sie nehmen auch die
Begutachtung von potentiellen Wolfsrissen vor. Die
amtliche Wolfsberatung ist flachendeckend bei den
39 hessischen staatlichen Forstdmtern angesiedelt.
Ein bewédhrtes Netz ehrenamtlicher Wolfsberaterin-
nen und -berater existiert bereits seit 2015.

AG Wolf in Hessen

Zu einem guten Zusammenleben mit dem Wolf tra-
gen eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren
bei.Das kann nur gelingen, wenn sich das Wolfsma-
nagement aufgrund der gesammelten Erfahrungen
aller Beteiligten stetig anpasst. Die AG ,Wolf in Hes-
sen”ist ein wichtiges Beratungsgremium, das wich-

tige Impulse fir die Fortentwicklung setzt. Es trifft
sich mindestens einmal jéhrlich zur Erérterung des
Hessischen Wolfsberichts durch das Wolfszentrum
Hessen (in Kooperation mit dem Hessischen Minis-
terium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, den Regierungsprasidien und
dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen) und dis-
kutiert aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der
Prasenz des Wolfes in Hessen.

Die Geschéftsfiihrung der AG liegt beim Wolfszentrum
Hessen in der Abteilung Naturschutz des Hessischen
Landesamtes fir Naturschutz, Umwelt und Geologie.

Das Wolfszentrum Hessen |adt gemeinsam mit dem
Hessischen Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz jeweils min-
destens eine Vertreterin oder einen Vertreter der
Verbénde aus den Bereichen Weidetierhaltung, Na-
turschutz, Landwirtschaft, Jagd und Tierschutz ein.

Wolfszentrum Hessen (WZH)

Das Wolfszentrum Hessen ist der zentrale Ansprech-
partner fur fachliche Fragen zu Verhalten und Vor-
kommen des Wolfs, Ratgeber fur die Vollzugs- und
Forderverwaltung und verantwortet das staatliche
Wolfsmonitoring. Esist Teil der Abteilung Naturschutz
desHessischen Landesamtes flir Naturschutz, Umwelt
und Geologie. Das Wolfszentrum Hessen arbeiteteng
mit der obersten Naturschutzbehdrde (Abteilung
IV des Hessischen Ministeriums fir Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), den
Oberen Naturschutzbehorden (Regierungsprasidien
Darmstadt, GieBen und Kassel), den Landratsamtern
bei den Landkreisen (insbesondere mit den Amtern
fir den landlichen Raum und den Amtern fiir Vete-
rindrwesen und Lebensmitteliberwachung), dem
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, dem Landes-
betrieb Hessische Landeslabore und dem Landes-
betrieb HessenForst zusammen. Die Aufgaben des
Wolfszentrums Hessen im Uberblick:
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e Organisation der Wolfshotline Hessen;

e Organisation, Durchfihrung und Auswertung
des Wolfsmonitorings in Hessen;

e zentrale Sammelstelle fir Wolfshinweise/-ver-
dachtsfille;

e J|andesweiter Ansprechpartner fir Meldun-
gen zu Wolfstibergriffen und besonderen Vor-
kommnissen mit Unterstiitzung der amtlichen
und ehrenamtlichen Wolfsberaterinnen und
-berater;

e amtliche Feststellung von wolfsverursachten
Nutztierrissen als Grundlage fiir einen Scha-
densausgleich;

e Berufung der ehrenamtlichen und amtlichen
Wolfsberaterinnen und -berater sowie Durch-
fihrung ihrer Aus- und Weiterbildungen;

e Begutachtung und Dokumentation von Mel-
dungen Gber Wolfsnachweise, Nutztierrisse und
Schadensfélle vor Ort durch ehrenamtliche und
amtliche Wolfsberaterinnen und -berater sowie
die Erstellung von Rissprotokollen;

e laufende und zeitnahe Meldung von Wolfsnach-
weisen an das Hessische Ministerium fir Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, die zustdndigen Regierungsprésidien
sowie den Landesbetrieb HessenForst;

e sofortige Weiterleitung von Hinweisen auf
Ubergriffe von Wolfen auf Nutztiere an die
Landratsamter (Landwirtschaftsamt und Vete-
rinarbehorde);

e Bewertung und Weiterleitung von Hinweisen
auf Wélfe mit auffalligem Verhalten an das Hes-
sische Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und die
zustédndigen Regierungsprasidien sowie den
Landesbetrieb HessenForst;

sofortige Weiterleitung von Hinweisen auf ver-
letzte oder tote Wolfe an die zustdndigen Re-
gierungsprasidien sowie den Landesbetrieb
HessenForst;

Offentlichkeitsarbeit zum Thema Wolf sowie
telefonische und persdnliche Beratung von
Einzelpersonen, Tierhalterinnen und -haltern,
Institutionen, Behdrden und Verbanden zum
Thema Wolf;

fachliche Beratung der Naturschutzverwaltung
in grundsatzlichen Fragen des Wolfsmanage-
ments, ggf. mit externer fachkundiger Hilfe in
schwierigen Fallkonstellationen;

Mitwirkung in den Fachgremien des Bundes und
der Lander bei der Entwicklung von Manage-
mentstrategien und Monitoringstandards fur
den Wolf in Deutschland,;

Vorbereitung von Berichten an die EU-Kommis-
sion Uber MaBnahmen zum Schutz und zur Erhal-
tung des Wolfes gemaB Art. 17 der FFH-Richtlinie;

Beratung der Oberen Naturschutzbehérden bei
artenschutzrechtlichen Entscheidungen;

Initilerung, Unterstitzung und fachliche Betreu-
ung von Forschungsarbeiten;

Unterstitzung der Herdenschutzberatung in Zu-
sammenarbeit mit dem Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen;

Geschaftsstelle der AG ,Wolf in Hessen”;

Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen an-
derer Bundeslander und dem Bundesamt fir
Naturschutz sowie Informationsaustausch mit
internationalen Institutionen in Wolfsfragen;

Datenaustausch mit der Dokumentations- und
Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf
(DBBW).

Amtliche Wolfsberatung
(Hessische Forstamter) | Ehrenamtliche
Wolfsberatung

Erste Ansprechpartnerinnen und -partner fir die Be-
volkerung und betroffene Weidetierhalterinnen und
-halter vor Ort sind die amtlichen und ehrenamt-
lichen Wolfsberaterinnen und -berater. Bei den 39
hessischen staatlichen Forstamtern stehen speziell
ausgebildete amtliche Fachkréfte zur Verfligung. Sie
erganzen das Netz ehrenamtlicher Wolfsberaterin-
nen und -berater. Zusammen unterstitzen sie das
Wolfszentrum Hessen bei der Dokumentation von
Wolfshinweisen und beim Sammeln von Untersu-
chungsmaterial. Sie geben Hinweise auf Nutztier-
risse an das Wolfszentrum weiter, dokumentieren
Fundumstande und &uBere Verletzungen von ge-
toteten oder verletzten Wild- und Nutztieren und
nehmen DNA-Proben an potenziellen Wolfsrissen
zur Untersuchung durch das WZH. Darlber hinaus
beraten sie in Abstimmung mit dem Landesbetrieb
Landwirtschaft Hessen Betroffene vor Ort mit Blick
auf PradventionsmalBnahmen, um kiinftig Schaden zu
vermeiden, mégliche Schadensausgleiche sowie For-
derprogramme der Hessischen Landesregierung.

Die amtlichen Wolfsberaterinnen und -berater des
Hessischen Landesamts fir Naturschutz, Umwelt und
Geologie wirken mit bei der landesweiten Wolfshot-
line zur Sicherstellung der taglichen Erreichbarkeit
bei Meldungen zu Wolfssichtungen, Nutztierrissen
und besonderen Vorkommnissen.

WOLFSMANAGEMENTPLAN 2021

Obere Naturschutzbehorden
(Regierungsprasidien Kassel, GieBen,
Darmstadt)

Die Oberen Naturschutzbehdrden entscheiden im
Rahmen ihrer Zustandigkeit Uber Ausnahmegeneh-
migungen nach § 45 f. Bundesnaturschutzgesetz
zur Tétung von Wélfen als letztem Mittel. Die Obe-
ren Naturschutzbehoérden legen in Abstimmung mit
dem Wolfszentrum Hessen auch die notwendigen
MaBnahmen beim Auftreten verhaltensauffalliger
Wolfe fest. Sie leiten alle ihnen bekanntwerdenden
Hinweise auf Wolfe unverziiglich an das Wolfszen-
trum Hessen weiter.

Landkreise und kreisfreie Stiadte
(Fachdienste Landwirtschaft;
Untere Naturschutzbehorde)

Die Landkreise und kreisfreien Stadte Gberneh-
men beim hessischen Wolfsmanagement mitihren
Fachdiensten Landwirtschaftin erster Linie die Auf-
gabe der Abwicklung von Unterstitzungsleistun-
gen fir Weidetierhalterinnen und -halter (Schaf-/
Ziegenpramie; HALM-Herdenschutz H2; gesteiger-
ter Herdenschutz). Wie auch die Unteren Natur-
schutzbehdérden leiten sie alle Hinweise auf Wolfe
an das Wolfszentrum Hessen weiter. Sie berichten
Uber die Inanspruchnahme von Unterstlitzungs-
leistungen an das Wolfszentrum Hessen zur Ver-
offentlichung im Jahresbericht.
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Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen (LLH)

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ist die zentrale
Anlaufstelle fur Fragen zur guten fachlichen Praxis der Wei-
detierhaltung, zu der auch ein guter Weidetierschutz ge-
hort. Er berdt Weidetierhalterinnen und -halter dartber
hinaus dabei, welche zuséatzlichen Herdenschutzmalnah-
men in Gebieten mit sesshaften Wélfen empfehlenswert
sind. Zu seinen Aufgaben gehdren neben der einzelbe-
trieblichen Beratung und Gruppenberatung auch Informa-
tionsveranstaltungen und Veroffentlichungen zum Thema
Herdenschutz fiir Nutztierhalterinnen und -halter. Der LLH
trégtzum jahrlichen Wolfsbericht mit Informationen zu den
erfolgten Beratungen bei.

Veterindrbehorden und Landesbetrieb
Hessisches Landeslabor (LHL)

Die Veterindrbehérden unterstltzen in Abstimmung mit
dem Wolfszentrum Hessen beim Fang und in Notféllen
bei dertierschutzgerechten Tétung von Wolfen. § 45a Satz
3 BNatSchG regelt ausdriicklich, dass ein verletzter, hilflo-
ser oder kranker Wolf nicht - wie bei anderen Wildtieren
als Ausnahme zugelassen - aufgenommen und gesund
gepflegt werden darf. Das bedeutet, dass man beim Wolf
der Natur ihren Lauf l&dsst und als Mensch nicht eingreifen
darf. Entweder der Wolf kann sich aus eigener Kraft hel-
fen oder erist so schwer beeintrachtigt und gefdhrdet da-
durch eventuell Menschen, dass er in einem solchen Fall
tierschutzgerecht getdtet werden muss. Die Veterinédrbe-
hérden stellen darlber hinaus tote Wolfe sicher und wir-
ken daran mit, dass eine pathologische Untersuchung am
Leibniz-Institut fir Zoo- und Wildtierforschung in Berlin
durchgefihrt wird. Sie leiten die Untersuchungsergeb-
nisse an das Wolfszentrum Hessen weiter. Bei verendeten
Nutztieren mit Verdacht auf Tétung durch einen Wolf (Mit-
teilung durch das Wolfszentrum Hessen) organisieren sie
eigenverantwortlich in Abstimmung mit den Tierhalterin-
nen und -haltern sowie dem WZH den Transport des Tie-
res. Wenn Tiere mit Verdacht auf eine Tétung durch den
Wolf bei Veterinaramtern angeliefert werden, organisie-
ren diese den Transportzum Standort des Landesbetriebs
Hessisches Landeslaborin GieBen, an dem die Obduktion
durchgefihrt wird. Dieser informiert umgehend das Wolfs-
zentrum Hessen.
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Hessische Polizei

Im Zusammenhang mit dem Wolf ergibt sich die Zu-
standigkeit der Polizei fir Angelegenheiten der allge-
meinen Gefahrenabwehr (vgl. Hessisches Gesetz Gber
die &ffentliche Sicherheit und Ordnung HSOG, Verord-
nung zur Durchfihrung des Hessischen Gesetzes tiber
die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung und Hessisches
Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetz). Danach treffen die Po-
lizeibehdrden in eigener Zustéandigkeit alle MaBnahmen
zur Abwehr von Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit
und Ordnung, soweit die zustédndige Stelle nicht oder
nichtrechtzeitig tatig werden kann (Sofortma3nahmen)
und unterrichten unverziiglich die zustandige Stelle. In
der Praxis wenden sich hessische Birgerinnen und Bur-
ger auch an die Polizei, wenn sie einen toten, kranken
oder verletzten Wolf finden. Die Polizeidienststelle leitet
diese Informationen an das Wolfszentrum Hessen weiter.

Die Entscheidung, ob ein verletzter Wolf eine Gefahr-
dung darstellt, trifft das zustdndige Regierungsprasi-
dium als Obere Naturschutzbehdrde, wenn zeitlich
méglich in Abstimmung mit dem Wolfszentrum Hes-
sen und dem Hessischen Ministerium fir Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(HMUKLV). Zur akuten Gefahrenabwehr wird die Polizei
im Rahmen einer SofortmalBBnahme selbst tatig oder
sie zieht in Amtshilfe sachkundige Personen hinzu,
die mit der Immobilisierung oder Tétung von Tieren
vertraut sind.
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Wolfe in Siedlungsnahe

Wolfe zeigen keine angeborene Scheu vor mensch-
lichen Strukturen oder Siedlungen. Wolfe, die nachts
nah an einer Ortschaft entlanglaufen oder beim An-
blick von Autos nicht fliehen, sondern stehen blei-
ben und beobachten, sind nicht verhaltensauffallig.
In der Regel sind Wélfe Giberaus vorsichtig und ge-
hen Menschen aus dem Weg. Sie nehmen uns dank
ihrer guten Sinne sehr frith wahr und ziehen sich zu-
ruck, bevor wir sie bemerken. Wélfe nahern sich aber
- wie andere Wildtiere auch - vor allem nachts gele-
gentlich Siedlungen. Auch das Queren einer Sied-
lung in den Dé@mmerungs- und Nachtstunden gehort
zum normalen Verhaltensspektrum. Insbesondere bei
Jungwolfen ist die Scheu teilweise deutlich weniger
ausgepragt. Zudem sind Jungtiere oft ausgespro-
chen neugierig. Dabei ist zu beachten, dass Jung-
wolfe mit einem Lebensalter von gut einem halben
Jahrbereits annéhernd die GréBe erwachsener Wolfe
erreichen kdnnen.

Begegnungen mit Wélfen

In einer schwedischen Studie von Karlsson et al.(2007)
wurde die Fluchtdistanz von Wolfen bei Nahbegegnun-
gen (Zusammentreffen von Mensch und Wolf mit we-
niger als 30 m Entfernung) mit Menschen untersucht.
Dabeireagierten die Wolfe in keinem Fall aggressiv auf
densich ndhernden Menschen, sondern zogen sich zu-
ruck, sobald sie ihn bemerkten (die durchschnittliche
Fluchtdistanz betrug ca. 100 m). Bemerkten die ruhen-
den Tiere den Menschen erst sehr spat, reagierten sie
sprunghaft und stoben davon. Ahnliche Berichte gibt
es aus der Lausitz (Reinhardt et al. 2018).

Wolfsbegegnungen am Riss scheinen fir den Men-
schen ebenfalls unproblematisch. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Wolfe ihren Riss in der Regel
gegeniber Menschen nichtverteidigen, sondern von
ihm ablassen und sich beispielsweise durch Hande-
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klatschen und laute Rufe vertreiben lassen (McNay
2002, Reinhardt et al. 2018).

Angriffe auf Menschen?

Aus jlingerer Zeit gibt es weltweit nur sehr wenige
belegte Vorfélle von Wolfsangriffen auf Menschen
(McNay 2002 & 2007, Linnell & Alleau 2016, Butler
et al. 2011). Haufig standen diese Vorfélle im Zu-
sammenhang mit Futterkonditionierung. Das heif3t
mit Wolfen, die die Erfahrung gemacht hatten, dass
Menschen sie futtern. Weitere Angriffe waren auf Toll-
wut zurlckzufihren, die in Deutschland allerdings als
ausgerottet gilt. Teilweise ereigneten sie sich auch
in Lebensrdumen mit extrem niedrigen Beutetierbe-
sténden. In Deutschland herrscht ein hervorragendes
Angebotan Beutetieren, da die Schalenwildbestande
seit Jahrzehnten stark zunehmen. Deswegen ist im
heutigen Europa und vor allem in Deutschland schon
aufgrund unserer Lebensumsténde das Risiko eines
Wolfsangriffes verschwindend gering.

Ein ahnliches Bild ergeben auch Schilderungen aus
historischer Zeit. Zwischen dem 15. und dem frihen
20. Jahrhundert existieren zahlreiche Berichte Gber
Wolfsangriffe auf Menschen, die sich zwar kaum nach-
prifen lassen, jedoch glaubhaft erscheinen (Linnell
etal. 2002, Linnell & Alleau 2016). Die meisten dieser
Wolfsangriffe lieBen sich zwei Kategorien zuordnen:
In erster Linie gingen die historischen Angriffe auf
Tollwut zurtick. Diese Viruserkrankung war zu dieser
Zeitin Europa noch weit verbreitet und endete man-
gels eines Impfstoffes fur gebissene Menschen t&d-
lich (Linnell et al. 2002, Linnell & Alleau 2016).

Daneben finden sich in den historischen Aufzeichnun-
gen auch einzelne Schilderungen von Angriffen sehr
hungriger Tiere auf Menschen, die allerdings schon
damals als extreme Ausnahme betrachtet wurden.
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Fiittern streng verboten!

Wichtigste vorbeugende MaBBnahme gegen einen
Wolfsangriff auf Menschen ist ein strenges Fitterungs-
verbot. Durch den in diesem Fall positiven Reiz der
Nahrungsaufnahme in Verbindung mit menschlichen
Eindriicken wie dem Geruch, kann eine Gewdhnung
an diese Reize und damit eine verminderte Scheu von
Wolfen gegeniiber Menschen beférdert werden. Bei
stark an den Menschen gewdhnte Wolfe nimmt das
natirliche Distanzbeddirfnis gegeniiber Menschen ab
und es kann dadurch zu Nahbegegnungen kommen
(vgl. McNay 2002; Linnell et al. 2002). Der Wolfsride
.MT6", der dem Rudel auf dem Truppeniibungsplatz
Munster/Niedersachsen angehorte, ist ein Beispiel fur
ein solches Verhalten, das zu einem Abschuss fuhrte.
§ 45a (1) des Bundesnaturschutzgesetzes beinhaltet
deshalb das Verbot des Futterns und Anlockens von
Wodlfen. Auch unbeabsichtigtes Fittern, etwa Gber
fleischhaltige Speisereste in offenen Abfallen oder
auf Komposthaufen, sollte in Gebieten mit ansassi-
gen Wélfen vermieden werden.

Wann ist ein Wolf verhaltensauffallig?

Was wir Menschen am Verhalten eines Wolfes als ,pro-
blematisch” und was als ,normal” definieren, hangtvor
allem mit unserer Einstellung und den Erfahrungen
ab, die wir gesammelt haben. Demnach ist es nicht
verwunderlich, wenn in einem Land wie Deutschland,
in dem Wolfsvorkommen selten sind, ein arttypisches
Verhalten der Wildtiere aufgrund von Verunsicherung
und mangelnder Erfahrung als ,problematisch” an-
gesehen wird, das in anderen Regionen als ganz nor-
mal betrachtet wird. Fir die Akzeptanz des Wolfes
und ein funktionierendes Zusammenleben in unserer
Kulturlandschaft ist deshalb die Aufklarung der Be-
volkerung Uber das Verhalten und die Lebensweise
von Wolfen besonders wichtig. Vor allem auch, weil
die enge Nachbarschaft von Mensch und Wolf haufig
Mitausl&ser fir problematisches Wolfsverhalten sein
kann, wenn sie zum Beispiel durch Fitterung an die
Nahe des Menschen gewdhnt werden.

Das Wolfszentrum Hessen wertet regelméaBig samtli-
che Sichtungen, Fotos und Filme von Wélfen aus und
pruft gemeinsam mit Expertinnen und Experten der
Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes
zum Thema Wolf, ob Hinweise auf ein fir Menschen
problematisches Verhalten von Wolfen vorliegen. Da-
bei berlcksichtigt das Wolfszentrum Hessen die Emp-
fehlungen des ,Konzeptes zum Umgang mit Woélfen,
die sich Menschen gegeniber auffallig verhalten”
der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bun-
des zum Thema Wolf (verdffentlicht als BfN-Skript 502
von Reinhardt et al. 2018). Aus den bisherigen bun-
desweiten Auswertungen geht hervor, dass der weit
Uberwiegende Teil der Begegnungen eines Wolfes
mit Menschen in Deutschland kein auffalliges Verhal-
ten darstellt. Sollte auffalliges Verhalten eines Wolfes
in Hessen festgestellt werden, initiiert das Wolfszen-
trum Hessen in Absprache mit der Dokumentations-
und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf
entsprechende MaBnahmen.
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MaBBnahmen

In Verdachtsfallen beginnt das Wolfszentrum Hessen zuné&chst
mit einer verstarkten Beobachtung der Lage, zum Beispiel mit
Wildtierkameras an kritischen Stellen. AuBerdem werden mog-
liche Griinde fir Annéherungen gesucht, zum Beispiel Fleisch-
abfalle als Nahrungsangebote im Siedlungsbereich.

Als letztes Mittel kommt in nachweislichen Fallen der Gefahr-
dungvon Menschen eine Entnahme des Wolfes aus der freien
Wildbahn nach § 45 Abs. 7 Ziffer 4 BNatSchG in Betracht.

Die Polizeiist grundsétzlich jederzeit berechtigt, bei Gefahrim
Verzug gefdhrliche Tiere zu entnehmen.
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SITUATION

Wolf lauft in der Dunkelheit direkt
an Ortschaften entlang oder durch
Siedlungen hindurch.

Wolf l1auft im Hellen in Sicht-
weite von Ortschaften/Einzel-
gehoften entlang.

Wolf nahert sich mehrfach Menschen auf

unter 30m.

Wolf reagiert unprovoziert aggressiv auf Menschen.

URSACHE

Woélfe meiden Menschen, aber
nicht menschliche Strukturen.

Wolfe meiden Menschen, aber
nicht menschliche Strukturen.

Der Wolf hat keine schlechte Erfah-
rung gemacht. Insbesondere Jung-
wolfe reagieren eher unbedarft
und neugierig.

Wolfsverhalten kann unterschied-
liche Ursachen haben, zum
Beispiel Futterquelle oder Anzie-
hung zu Hunden.

Wolf wurde verstarkt an die An-
wesenheit von Menschen gewdhnt.

Wolfsverhalten kann unterschied-

liche Ursachen haben, zum Beispiel
der Wolf wurde durch die Anwesenheit
von Menschen ,belohnt” oder der
Ausldsereiz ist ein Hund.

zum Beispiel Tollwut, extreme
Gewdhnung an den Menschen.

EINSCHATZUNG

Ungeféhrlich.

Ungeféhrlich.

Ungeféhrlich.

Verlangt Aufmerksamkeit. Mégliches Pro-
blem mit starker Gewdhnung an den Men-
schen/positive Konditionierung.

Verlangt Aufmerksamkeit. Anzeichen fir
starke Gewdhnung an den Menschen. Mégli-
ches Problem mit positiver Konditionierung.

Verlangt Aufmerksamkeit bis kritisch. Posi-
tive Konditionierung in Verbindung mit star-
ker Gewdhnung an den Menschen kann dazu
fuhren, dass Wolfe immer dreister werden.
Verletzungen nicht ausgeschlossen.

Gefahrlich.
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HANDLUNGSEMPFEHLUNG

Kein Handlungsbedarf.

Kein Handlungsbedarf.

Kein Handlungsbedarf.

Suche nach und Entfernen von Anreizen.
Eventuell Versuch der Vergramung.

Méglichst frithzeitig besendern
und vergramen.
Bei Gefdhrdung von Menschen Entnahme.

Dokumentation und Analyse der Situation.
Je nach Situation méglichst friihzeitig be-
sendern und vergramen.

Bei ausbleibendem Erfolg Entnahme.

Sofortige Entnahme.

Abb. 3: Einschétzung verschiedener Wolfsverhaltensweisen in Bezug auf die Gefahrlichkeit fir den
Menschen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen (verdndert nach Reinhardt et al. 2018).
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Schalenwild stellt die Hauptnahrung von Waélfen dar.

Sie machen 95 Prozent der verzehrten Nahrung aus.
Ihre Bestande sind in Hessen hoch, so dass Wolfen
ausreichend Nahrung in Form von Wildtieren zur Ver-
fligung steht. Der Wolf unterscheidet aber nicht zwi-
schen Weide- und Wildtieren und erlegt jene Tierart,
die fir ihn mit dem geringsten Energieaufwand zu
erlegen ist. Nutztiere machen weniger als 1 Prozent
der Beutetiere aus.

Unter den Nutztieren wiederum werden Schafe
und Ziegen europaweit deutlich hdufiger von Wol-
fen getodtet als groBere Nutztiere. Dies gilt auch

fir Deutschland. Da bei Nutztieren ein natirliches
Fluchtverhalten oft nicht méglich ist, kommt es bei
Ubergriffen auf Schaf- und Ziegenherden haufig zu
Mehrfachtétungen. In Deutschland wurden 2019
pro Wolfslibergriff durchschnittlich 3,6 Tiere ge-
totet (Dokumentations- und Beratungsstelle des
Bundes zum Thema Wolf DBBW, Bundesweite Scha-
densstatistik).

Rinder und Pferde sind von Natur aus recht wehrhaft
und haben oft noch ein ausgepragtes Herdenver-
halten. Die Verluste an Rindern und Pferden durch
Wolfe sind in Europa deutlich geringer als an kleine-

ren Nutztieren. Sie kommen vor allem dort gehauft
vor, wo wilde Huftiere sowie Schafe und Ziegen ver-
gleichsweise selten sind. Wenn Wélfe in Mitteleuropa
groBe Nutztiere reiBen, handelt es sich meist um
Jungtiere oder um einzeln gehaltene Rinder oder
Pferde. Bei den von Walfen 2019 getdteten oder
verletzten Nutztieren in Deutschland handelte es
sich zu 88,4 Prozent um Schafe oder Ziegen, gefolgt
von Gatterwild mit 6,7 Prozent und Rindern (meist
Kalber) mit 4,4 Prozent (Dokumentations- und Be-
ratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf: www.
dbb-wolf.de/wolfsmanagement/herdenschutz/scha-
densstatistik).

Aus diesem Grund bilden MaBnahmen zur Férde-
rung der Schaf- und Ziegenhaltung und des Schutzes
von Schaf- und Ziegenherden den Schwerpunkt des
Wolfsmanagements in Bezug auf Nutztiere.
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SCHAFE UND ZIEGEN

Fir die Pflege vieler, aus Naturschutzsicht beson-
ders wertvoller, vorwiegend magerer Griinlandle-
bensrdume sind Schafe und Ziegen unerldsslich.
Viele Weidetierhalterinnen und -halter leisten da-
mit einen wichtigen Beitrag fir die Erhaltung der
Artenvielfalt, besonders zum Schutz vieler hoch-
spezialisierter Insektenarten.

Auch wenn Nutztiere nur einen verschwindend ge-
ringen Teil der von Wélfen erbeuteten Tiere aus-
machen, bedeutet die Rickkehr des Wolfes fur die
Weidetierhaltung eine neue Belastung. Die Hal-
terinnen und Halter von Schafen und Ziegen sind
besonders betroffen, da in den seltenen Fallen, in
denen Nutztiere angegriffen werden, Schafe und
Ziegen mit fast 90 Prozent den gréften Anteil an
den Nutztierrisse in Deutschland haben.

Wegen der berechtigten Sorgen der Menschen, die
Schafe und Ziegen halten und der besonderen Bedeu-
tung fir die Landschaftspflege unternimmt das Land
Hessen hier besondere Anstrengungen, um diese
Form der Weidetierhaltung zu unterstitzen. Sie folgt
dabei den nachstehenden Grundsétzen:

Flédchendeckende Unterstiitzung
Landesweiter Grundschutz fir Weidetiere
Schadensausgleich

Ll S

Erweiterter Herdenschutz bei erhohter Gefahr
von Nutztierrissen
5. Entnahme von auf Weidetiere spezialisierte Wolfe

1. Flachendeckende Unterstiitzung

Schaf- sowie Ziegenhalterinnen und -halter erhalten
eine flachendeckende Unterstitzung, die ihrer be-
sonderen Rolle fir die Landschaftspflege und den
besonderen Herausforderungen dieser Haltungs-
form Rechnungtrégt. Zu dieser Unterstlitzung zahlen
die Schaf-/ Ziegenpramie, die als Pramie bemessen
nach der Anzahl der gehaltenen Mutterschafe bzw.
Mutterziegen ausgezahlt wird. Sie wurde 2020 ein-
gefuhrtund 2021 bereits erstmals erhéht. AuBerdem
erhalten die Halterinnen und -halter von vom Aus-

sterben bedrohte Schaf- bzw. Ziegenrassen zusétz-
lich eine weitere tierbezogene Forderung. Schaf- und
Ziegenhalterinnen und -halter profitieren darlber hi-
naus in besonderem MafBe von Ausgleichzahlungen
fur die Landwirtschaft in sogenannten benachteilig-
ten Gebieten und von der Férderung von Agrarum-
weltmaBnahmen (HALM).

2. Landesweiter Grundschutz

Die Gefahrdung kleiner Weidetiere wie Schafe und
Ziegen steht in unmittelbarem Zusammenhang zur
Qualitét der Einzdunung. Wélfe, die die Annéherung
an eine Herde mit der schmerzhaften Erinnerung an
den Stromstol3 eines Elektrozauns verbinden, unter-
nehmen in der Regel keine weiteren Versuche mehr,
in die Néhe der Tiere zu gelangen. Deswegen ist ein
flachendeckender Grundschutz eine wichtige Vor-
aussetzung flr das gute Zusammenleben mit dem
Wolf. Als Grundschutz fir die Haltung von Schafen
und Ziegen gilt beispielsweise eine

nach allen Seiten geschlossene Einzdunung mit
Elektroknotennetzen,

* mitgutem Bodenabschluss (keine Licken >20 cm),
e mit mindestens 90 cm Héhe und

* mit mindestens 2.500 Volt Hitespannung.

Wichtige und sinnvolle Aspekte sind auch eine gute
Erdung sowie die tégliche Kontrolle des Zauns. Die-
ser Grundschutz gilt auch als gute fachliche Praxis
der Schaf- und Ziegenhaltung. Tierhalterinnen und
-halter stehen in der Verantwortung, den sogenann-
ten Grundschutz, als Vorkehrung zum Schutz ihrer
Tiere selbst zu gewahrleisten. Die Regelungen Uber
den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere sind in den

Grundanforderungen an die Betriebsflihrung (GAB
13) festgelegt. Sie leiten sich aus der Richtlinie 98 /
58 / EG des Rates vom 20. Juli 1998 sowie aus § 3(2)
Nr. 3 TierschutzNutzV Gber den Schutz landwirtschaft-
licher Nutztiere ab. GeméB dieser Cross-Compliance
Grundanforderung ,Tierschutz” missen Tiere, die nicht
in Geb&duden untergebrachtsind, soweit erforderlich
und méglich vor widrigen Witterungsbedingungen,
Raubtieren und sonstigen Gefahren fir die Gesund-
heit geschiitzt werden. Diese PraventionsmalBBnah-
men sind dazu geeignet, die Gefahr der Ubergriffe
von Wélfen auf Nutztiere im Voraus deutlich zu ver-
ringern. Die Erfahrungen aus anderen Bundeslandern
zeigen, dass es fur die wolfsabweisende Wirkung der
HerdenschutzmalBnahmen entscheidend darauf an-
kommt, dass sie flachendeckend, sorgféltig und kor-
rektangewandt werden. In Hessen hat daher das Ziel,
den Grundschutz in der Weidetierhaltung flaichende-
ckend sicherzustellen, besondere Prioritat.

Aufgrund des vergleichsweise hohen Gefahrdungs-
potentials werden die Halterinnen und Halter von
Schafen und Ziegen auf der ganzen Landesflache un-
abhangig von Wolfsvorkommen Uber eine Flachen-
pramie bei der Aufrechterhaltung des Grundschutzes
unterstitzt.

3. Schadensausgleich

Angriffe von Wélfen auf Weidetiere kénnen fur die
betroffenen Halterinnen und Halter eine seelische Be-
lastung darstellen, in der die Verbundenheit zu den
eigenen Tieren und der hohe Aufwand fur die Hal-
tung der Tiere zum Ausdruck kommt. Neben dieser
Belastung fihren Wolfsangriffe auch zu finanziellen
Schaden und Mehrbelastungen. Das Land gewéhrt
in solchen Fallen einen Schadensausgleich. Sie um-
fasst Tierverluste, Verluste aufgrund von Verletzun-
gen durch Wélfe, Schaden durch auf Wolfsangriffe
zuriickzufihrende Fehlgeburten bzw. Aborte ein-
schlieBlich der erforderlichen Tierarztkosten sowie
Medikamentenkosten. Dieser Schadensausgleich
ist in der Regel daran gebunden, dass ein Grund-
schutz nach guter fachlicher Praxis vorhanden war.
Der Wolf muss als Verursacher des Schadens in je-
dem Einzelfall amtlich durch genetischen Nachweis
festgestellt worden sein.
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4. Erweiterter Herdenschutz bei
erhohter Gefahr von Nutztierrissen an
Schafen und Ziegen

Auch ein fachgerecht errichteter und unterhaltener
Grundschutz kann in Einzelfallen unwirksam werden
(z.B. durch Wetterereignisse oder Schwarzwildeinfluss)
oder von Wolfen tberwunden werden. Das passiert
selten, lasst sich aber nie vollstandig ausschlieBen. In
diesen Féllen wird empfohlen, umgehend mit erwei-
terten HerdenschutzmaBnahmen zu reagieren, die
Uber den Grundschutz hinausgehen.

Zusétzliche MaBnahmen kénnen eine erhebliche
Mehrbelastung fir die Weidetierhalterinnen und -
halter bedeuten. Dies betrifft nicht nur die zusétzli-
chen Investitionen, sondern auch den Mehraufwand
bei der Unterhaltung. In der ohnehin aufgrund der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angespannten
Situation vieler Betriebe, ist das ohne Hilfe nicht leist-
bar. Damitwiirde die Leistung der Schaf- und Ziegen-
haltung in der Landschaftspflege in Frage gestellt.

Ein erweiterter Herdenschutz ist jedoch eine zwin-
gende rechtliche Voraussetzung fur noch weiterge-
hende staatliche MaBBnahmen in solchen Féllen.

Aus diesen Grinden férdert das Land sowohl die
einmaligen Investitionen flr einen erweiterten
Schutz, als auch die laufenden Aufwendungen im
Zusammenhang mit solchen MaBBnahmen miteinem
Fordersatz von bis zu 100 Prozent. Das gilt fir Tier-
haltungen, die entweder selbst von einem Angriff
betroffen, oderin deren Umfeld Angriffe durch einen
sesshaften Wolf auf Nutztiere stattgefunden haben.

Als erweiterter Herdenschutz gilt unter
anderem:

e Erwerb, Installation und Unterhaltung wolfsab-
weisender Schutzzdune sowie die Nachriistung
vorhandener Zaune, die Errichtung von Unter-
grabschutz sowie die Beschaffung von Ausris-
tungsgegenstanden.

Die Schafe werden in fest eingezédunten Weiden
oder in flexibel aufbaubaren Netzzdunen gehal-
ten. Der erweiterte Herdenschutz muss fallweise
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an die entsprechende Haltungsform angepasst
werden. Fur die fest eingezdunten Weiden be-
deutet das die Nachristung des Festzauns auf
eine Hohe von mindestens 120 cm mit wenigs-
tens 5 - 6 stromflhrenden Litzen, wobei die un-
terste Litze maximal 20 cm Abstand zum Boden
haben darf. Ein Festzaun mit Maschendraht ist
ebenfalls auf 120 cm mit stromfihrenden Litzen
und ggf. Eingraben des Maschendrahts auf 40
cm Tiefe aufzuristen.

Mobile Zaunsysteme sollten mindestens 120
cm hoch, stromfUhrend Uber alle Litzen und mit
mindestens 14 Pfahlen je 50 m (Verankerung im
Boden zwischen den Pfahlen) und stabilisierten
Eckpfosten ausgestaltet werden.
Selbsthilfeeinrichtungen der Landwirtschaft wie
die Maschinenringe Hessen e. V. bieten sowohl
die Errichtung als auch die Unterhaltung (i.d.R.
vor allem regelmaBiges Freischneiden der un-
tersten Litze) im Rahmen der Férderung fir alle
Schaf- und Ziegenhaltungen an.

Einrichtung von Nachtpferchen mit erweitertem
Herdenschutz.

Fir Huteschafereien bietet sich ein Nachteinstand
an. Er hat eine mindestens 120 cm hohe Einzau-
nung mit Untergrabschutz. Bei der Belegung durch
mehrere Hiteschéfereien in kurzen Abstanden
ist auf die Problematik der Seuchen-/Klauenhy-
giene zu achten.

Anschaffung von Herdenschutzhunden, ein-
schlieBlich Qualifikation von Personen, die mit
den Herdenschutzhunden arbeiten sowie die Au-
bildung der Hunde.

Herdenschutzhunde sind ausschlieBlich zur Ver-
teidigung der Nutztiere da. Sie wachsen bei den
Tieren auf, die sie schitzen sollen. Auf diese
Weise mit Schafen, Ziegen oder anderen Wei-
detieren sozialisiert, akzeptieren die Hunde die
Herde als ihre Familie und bleiben Tag und Nacht
bei ihr. Bei einer Storung oder Bedrohung, also
beispielsweise einem sich ndhernden Wolf, po-
sitionieren sich die Hunde zwischen ihrer Herde
und dem Wolf und schlagen an. Die imposante
Erscheinung und das Bellen der Hunde reichen
im Allgemeinen schon aus, den Wolf fern zu hal-

ten. Esist notwendig, pro Herde mindestens zwei,
bei gréBeren Herden auch drei oder mehr Hunde,
einzusetzen, um den Schutz auch zu gewé&hr-
leisten, wenn mehrere Wélfe angreifen und von
verschiedenen Seiten versuchen, an die Beute
zu gelangen.

Erfahrene Herdenschutzhunde bieten guten
Schutz vor Angriffen durch Wélfe. Die Erziehung
der Herdenschutzhunde erfordert jedoch viel
Kenntnis und Erfahrung. Nur ein gut sozialisier-
ter, ausgebildeter und erwachsener Hund kann
die Nutztiere effektiv schiitzen. Schlecht sozia-
lisierte Hunde kénnten Weidetiere hetzen und
damit die Herde beunruhigen. Zudem mussen
Herdenschutzhunde gegenlber Spaziergdngern
auf Distanz bleiben, was eine sehr hohe Reiz-
schwelle der eingesetzten Herdenschutzhunde
und eine gute Bindung an die zu schiitzenden
Weidetiere voraussetzt. Dies ist besonders bei
siedlungsnahen Haltungen zum Schutz der Be-
volkerung zwingend erforderlich. Da manche die-
ser Hunde auf Listen gefahrlicher Hunderassen
geflhrtsind, ist eine besondere Qualifikation der
tierhaltenden Person erforderlich. Bei der Haltung
von Herdenschutzhunden kénnen hohe Haltungs-
kosten entstehen.

Insgesamt sind Herdenschutzhunde also nur
fur wenige Nutztierhaltungen eine gute und zu-
mutbare Lésung. Die Anschaffung von Herden-
schutzhunden wird in bestimmten Einzelfallen
gefdrdert, zum Beispiel im Fall von wolfsabwei-
send eingezdunten groBeren Schafhaltungen.
Die individuelle Tauglichkeit als Herdenschutz-
hund muss durch Zertifikat bzw. Prifungszeugnis
nachgewiesen sein. Sie wird auBerdem bei Wei-
dehaltung in Regionen empfohlen, die wegen
des Gelandereliefs und der Bodenbeschaffen-
heit (zum Beispiel Hanglage, steiniger Boden)
den flexiblen, ,wolfsabwehrenden” Zaunbau
(mindestens Grundschutz) extrem erschweren.
Die gut ausgebildeten Hunde sollten mindes-
tens zwei Jahre alt sein und aus geeigneten
Zuchtlinien mit hoher Reizschwelle stammen.

Da die richtige Haltung und Umgang mit Her-
denschutzhunden viel Erfahrung und Expertise

Bedarf, wird sich die AG ,Wolf in Hessen” weiter
mit diesem Thema befassen.

Andere Tierarten (wie Esel oder Lamas) werden
in Hessen aus unterschiedlichen Griinden (pro-
blematische Haltung, tierschutzrechtliche Hal-
tungsanforderungen, geringere abschreckende
Wirkung auf Wolfe) nicht zum Zwecke des Her-
denschutzes empfohlen und ihre Anschaffung
auch nicht geférdert.

Die Weidetierhaltung ist stark von der Beschaffenheit
der Gelédndeoberfladche und Vegetation abhangig.
Auch die erweiterten Herdenschutzbemhungen un-
terscheiden sich von Einzelfall zu Einzelfall. Neben den
genannten MaBnahmen ist die ausreichende Span-
nung der stromfihrenden Litzen und die Straffung des
oberen Zaunabschlusses zu prifen. Da Wolfe zum Un-
tergraben des Herdenschutzes neigen, kommt einer
Verstarkung des Bodenabschlusses (bodenbiindiger
Zaun verstarkt mit Heringen oder Untergrabschutz)
besondere Bedeutung zu. Beim Untergrabschutz han-
delt es sich um eine Drahtschirze, die nach auB3en
waagerechtvor Festzdunen unter Bodenniveau einge-
graben wird, um das Unterwihlen von Zaunen zu ver-
hindern oder um eine auBBen vorgespannte unter Strom
stehende Litze in Hohe von 20 cm Gber dem Boden.
Ubersprunggelegenheiten fiir den Wolf (Hanglage,
Boschungen, Erdwélle, Baumstamme etc.) sollten ge-
mieden oder mit erhdhten Zdunen erschwert werden.
Wichtig ist auch das Herdenmanagement, zum Bei-
spiel eine erhéhte Aufmerksamkeit, Aufstallung oder
Verbringung in gesicherte Koppelnin der Zeit der Ab-
lammung. Oftmals bringt eine praxisnahe Kombina-
tion der genannten MaBnahmen den gréf3ten Erfolg.
Es empfiehlt sich grundsatzlich, in Fragen des erwei-
terten Herdenschutzes, die Beratung des Landesbe-
triebes Landwirtschaft Hessen in Anspruch zu nehmen.

5. Entnahme von auf Weidetiere
spezialisierten Woélfen

Woélfe, die wiederholt und systematisch den Grund-
schutz sowie erweiterte HerdenschutzmaBnahmen
Uberwinden, sollen diese Fahigkeit nicht an Nachkom-
men weitergeben. Daher kann als letzte MaBnahme
die Tétung eines Wolfes durch die zustandige Na-
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turschutzbehdérde genehmigt werden, sofern das zu
befiirchten ist. Obwohl der Wolf aufgrund der euro-
parechtlichen Vorgaben den héchstmoglichen arten-
schutzrechtlichen Schutz geniel3t, bietet das geltende
Recht ausreichende Handlungsmdoglichkeiten, um
Schéden und Gefahren abzuwenden. Das Land Hes-
sen wird alle erforderlichen MaBnahmen prifen und
ergreifen, um verhaltensauffalligen Wolfen wirksam
zu begegnen. Dazu zéhlt als letztes Mittel auch der
Abschuss eines Wolfes.

Voraussetzung flr eine solche Genehmigungisteine
genaue Prifung und fachliche Bewertung der Situ-
ation in Abstimmung mit dem Wolfszentrum Hes-
sen. Bund und Lander erarbeiten derzeit Hinweise
fur die Genehmigungsbehdrden, wie die Vorschrift
im Einzelnen anzuwenden ist. In Hessen umfasst die
Prifung eine eingehende Fallanalyse, zum Beispiel
unter Zuhilfenahme von Fotofallen, um der Frage
nachzugehen, wie der Herdenschutz Gberwunden
wurde. Haufig lasst sich nach einem Ubergriff auf
einer Weide mit Nutztieren der Hergang des Vor-
falls nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren. Wurde
beispielsweise der Elektrozaun durch Windwurf
oderin Panik geratene Weidetiere beschadigt, kann
ein Schaden am Zaun nichtzwingend einem Wolfs-
Ubergriff zugeordnet werden. Das Eindringen des
Wolfes in die Herde kann dann erfolgt sein, ohne
dass der Beutegreifer ursachlich fir den Schaden
an der Einzdunung war oder den Grundschutz Gber-
wunden hat. Zu der Prifung gehért auch die Do-
kumentation aller alternativen MaBnahmen die im
Vorfeld ergriffen wurden, sowie der Nachweis ihrer
Unwirksambkeit. Hierzu zdhlt vor allem ein erweiter-
ter Herdenschutz, wie ihn das Land im Umfeld sess-
hafter Wélfe fordert.

§ 45a Absatz 2des Bundesnaturschutzgesetzes soll
die letale Entnahme sogenannter Problemwdlfe er-
leichtern. Er gilt mit der MaBgabe, dass, wenn Scha-
den bei Nutztierrissen keinem bestimmten Wolf eines
Rudels zugeordnet worden sind, der Abschuss von
einzelnen Mitgliedern des Wolfsrudelsin engem réum-
lichem und zeitlichem Zusammenhang mit bereits
eingetretenen Rissereignissen auch ohne Zuordnung
der Schaden zu einem bestimmten Einzeltier bis zum
Ausbleiben von Schéden fortgefiihrt werden darf.
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Die Tétung eines Wolfes ist immer umstritten und
darf nur als letztes geeignetes Mittel in Betracht ge
zogen werden. Die Praxis in anderen Bundeslan-
dern zeigt, dass Entnahmegenehmigungen regel-
maBig rechtlich Gberpriftwerden, eine rechtssichere
Entscheidung eine sehr sorgfaltige Abwigung er-
fordert und oft nicht zur Umsetzung kommt. Prak-
tische Probleme der Wolfstétung erschweren
diesen Weg zusatzlich. Hinzu kommt, dass die Ver-
einbarkeit der bundesgesetzlichen Regelung mit
europdischem Recht derzeit Gegenstand einer
Uberpriifung ist (Stand: Januar 2021). Deswegen
konzentriert das Land seine Bemihungen darauf,
die schaf- und ziegenhaltenden Betriebe best-
moglich beim Schutz ihrer Herden zu unterstitzen.
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RINDER

Rinder sind im Vergleich zu Schafen und Ziegen in
den meisten Regionen Deutschlands kaum durch
Ubergriffe von Wolfen gefahrdet. Laut Schadens-
statistik der Dokumentations- und Beratungsstelle
des Bundes zum Thema Wolf betrdgt der Anteil
derRinderverluste am geringen Gesamtanteil der
Weidetiere an der Wolfsnahrung in Deutschland
lediglich 5,3 Prozent. Weiterhin handelt es sich
bei Ubergriffen auf Rinder insbesondere um ge-
totete oder verletzte Kélber.

Vor allem aus Grinden des Tierwohls und des Kli-
maschutzes ist die artgerechte Freilandhaltung von
Rindern ein wichtiger Bestandteil einer nachhalti-
gen Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung.

In Hessen erhalten deshalb rinderhaltende Be-
triebe Unterstitzung im Rahmen des Wolfsma-
nagements. Aufgrund der deutlich geringeren
Betroffenheit besteht die Unterstiitzung beim Scha-
densausgleich analog zum Schadensausgleich bei
Schafen und Ziegen sowie einer Férderung des
erweiterten Herdenschutzes. Voraussetzung fur
diese Forderung ist ein bereits erfolgter Wolfsan-
griff auf den antragstellenden Betrieb. Effektivste
MaBnahme zur Pravention ist das Herdenmanage-
ment, insbesondere der erhdhte Schutz wahrend
des Abkalbens und in der Zeit unmittelbar da-
nach. Bestandteil der Férderung ist die Einrich-
tung wolfssicherer Abkalbweiden.

Im Hinblick auf die letale Entnahme als letztes
Mittel gelten die naturschutzrechtlichen Voraus-
setzungen analog zur Schaf-/Ziegenbeweidung.
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PFERDE

Pferde sind bisher in Deutschland nur in sehr seltenen Ausnah-
mefallen durch Angriffe von Wélfen verletzt oder getétet wor-
den. Hierbei handelte es sich meist um sehr kleine Rassen (zum
Beispiel Exmoorponys, Shetlandponys).

Aufgrund der nur ausnahmsweisen Betroffenheit besteht die
Unterstitzung in der beim Schadensausgleich analog zum Scha-
densausgleich bei Schafen und Ziegen sowie einer Férderung des
erweiterten Schutzes. Voraussetzung flr diese Férderung ist ein
bereits erfolgter Wolfsangriff auf den antragstellenden Betrieb.
Geférdert werden die wolfssichere Einzaunung und ihre Unterhal-
tung. Empfohlen wird ein Elektrozaun mit finf Litzen mit jeweils
20 cm Abstand und einem Bodenabstand der untersten Litze von
hochsten 20 cm einschlieBlich des regelméaBigen Freischneidens.

GATTERWILD

Gatterwild ist grundsatzlich ahnlich stark durch potentielle Wolfs-
angriffe gefédhrdet wie Schafe und Ziegen. Es wird in Hessen deut-
lich seltener gehalten als die domestizierten Weidetiere. Eine
Besonderheit der Gatterwildhaltung liegt darin, dass in Gehegen
gehaltenes Schalenwild in der Regel mit Festzdunen von Kno-
tengeflecht mit maximal einerstromfihrenden Litze eingezdunt
wird. Stromfuhrende Zaunanlagen sind Festzdunen hinsichtlich
einer Wolfsabwehr deutlich Gberlegen und diesen daher grund-
satzlich vorzuziehen.

Das Land unterstitzt die Gatterwildhaltung im Rahmen des Wolfs-
managements mit einem Schadensausgleich analog zum Scha-
densausgleich bei Schafen und Ziegen sowie einer Férderung des
erweiterten Schutzes. Voraussetzung flr diese Férderung ist ein
bereits erfolgter Wolfsangriff auf den antragstellenden Betrieb.

Empfohlen werden in Hessen grundsétzlich Knotengeflechtzéune,
deren Maschenweite im bodennahen Bereich engmaschiger ist
als am Ubrigen Zaun. Da grundsétzlich stromfihrende Zdune
hinsichtlich ihrer wolfsabwehrenden Funktion deutlich wirksa-
mer sind, sollten Knotengeflechtzdune zusatzlich mit stromfih-
renden Litzen (nach auBen gerichtet in ca. 20 cm Bodenhohe als
Untergrabschutz und oben - in Verbindung mit einer Erdung - als
Schutz vor Uberklettern) verstarkt werden.
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MELDEWEG BEI EINEM NUTZTIERRISS

RISSVERDACHT
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Dokumentation und Spurensicherung

Untersuchung und Entscheidung, ob es sich
um einen Wolfsriss handelt durch WZH

Information an Tierhalter*in und ortliche/n Wolfs-berater*in

durch WZH, ggf. Antrag bei RP auf Schadensausgleich
sowie Herdenschutzberatung bei LLH empfohlen

Abb. 4. Meldeweg bei einem Nutztierriss
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INFORMATIONSANGEBOTE
FUR NUTZTIERHALTERINNEN
UND -HALTER

Informationen zu Herdenschutz-PréaventionsmaBnahmen, d.h. zum fachgerech-
ten Zaunaufbau einschlieBlich Empfehlungen zu Materialien und Geréatschaften,
bietet der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Die Landwirtschaftsbehérden
der Landratsédmter und der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen beraten zu
Férderungsmaglichkeiten.

Allgemeine Fragen zum Wolf in Hessen werden auch auf der Homepage des
Hessischen Landesamtes fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie / Wolfszentrums
Hessen beantwortet: www.hlnug.de/wolf sowie auf der Seite der Dokumen-
tations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf: www.dbb-wolf.de
(Stand: Januar 2021).

Die Naturschutzverwaltung stellt Gber die Regierungsprasidien Herdenschutz-
Notfallsets, bestehend aus modernen Elektrozdunen, leistungsfahigem Weide-
zaungerat und Batterie sowie weiterem Zubehor, leihweise bereit. Im Falle eines
vermuteten Wolfsschadens kénnen sich Betroffene direkt an das zusténdige
Regierungsprasidium wenden. Weiterhin sind Materialien zur Verstarkung des
Herdenschutzes (Erhéhung von Elektrozdunen mittels Flatterband) bei nordhessi-

schen Landkreisenim Gebiet der Stdlzinger Wolfin vorratig (Stand: Januar 2021).

Das Bundesamt fiir Naturschutz gibt weitere konkrete Hinweise zum Herden-
schutz in ihrer Skripten-Reihe (Nr. 530), kostenlos downloadbar unter folgen-

dem Link: www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript530.

pdf (abgerufen April 2021).
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...~ "\WOLF UND HUND

Die meisten Hundebesitzerinnen und -besitzer wer-
den nie eine direkte Begegnung mit einem Wolf ha-
ben, auch wenn sie taglich in Wolfsgebieten unterwegs
sind. Selbst wenn es zu einem direkten Kontakt kommt,
verlauft dieseri.d.R. nicht aggressiv, da sich der Wolf als
vorsichtiges Wildtier zuriickzieht. Hunde kénnen unter
Umstanden Ausloser fir Nahbegegnungen zwischen
Wolf und Mensch sein und das Verhalten von Waélfen
beeinflussen. Beispielsweise kénnen sich Wélfe, die in
einem Hund einen Sozialpartner sehen, langere Zeit in
der Nahe von Siedlungsbereichen aufhalten, um dem
potentiellen Paarungspartner oder Spielgeféhrten nah
zu sein. Eine solche Situation wurde bereits in der Lau-
sitzdokumentiert, bei der sich eine Wélfin wochenlang in
der N&he eines Dorfes aufhielt (Reinhardt & Kluth 2007).
Wolfe (bisher Wolfinnen, Stand 2020) mit derartiger Af-
finitédt zu Hunderlden stellen aber eine Ausnahme dar
und missen aufmerksam beobachtet werden.

Zu Konflikten kann es vor allem dann kommen, wenn
Hunde in das Revier eines Wolfes eindringen, weil
sie sich z. B. von ihrer Besitzerin oder ihrem Besit-
zer entfernen und einer frischen Wolfsspur nach-
gehen. In dem Fall kann der Hund als Eindringling

und Konkurrent wahrgenommen werden und
aggressives Verhalten im Wolf hervorrufen. Solche
ZusammenstoBe ereignen sich in Schweden vor al-
lem zur Hauptjagdsaison und kénnen fir den Hund
tédlich enden (Karlsson 2003). Hierbei ist wichtig zu
erwahnen, dass Wolfe in der Regel nicht den Kontakt
zu Hunden suchen. So zeigten Tests mit besenderten
Woélfen, dass sie weder von Hundegebell angelockt
wurden, noch von sich aus Hunde verfolgten (Rein-
hardt & Kluth 2007). Zudem ist die weitldufige Jagd
in Skandinavien nicht mit dem Einsatz von Jagdhun-
den in Deutschland zu vergleichen.

Wie oben bereits beschrieben, kann es in Ausnahme-
fallen vorkommen, dass sich Wolfe fir ihre domes-
tizierten Artgenossen interessieren. Es ist deshalb
wichtig zu wissen, dass sich solche Vorfalle ereignen
kénnen und wie sie zu minimieren sind. So sollten
Hunde in Wolfsgebieten, insbesondere in der Mor-
gen- und Abendddmmerung sowie nachts angeleint
sein bzw. nahe bei der Besitzerin oder Besitzer ge-
fuhrt werden, um zu verhindern, dass sie Wolfsspu-
ren verfolgen und alleine auf Wélfe treffen. Bei einer
Begegnung mit Wolfen ist die Ndhe der Besitzerin-
nen und Besitzer der beste Schutz fir den Hund. Das
Streunenlassen von Hunden in Wolfsgebieten ist da-
her risikobehaftet.

Hybridisierung -
Paarung von Hund und Wolf

Wo Hunde und Wolfe aufeinandertreffen, kdnnen sie
sich miteinander paaren und es kann zur Hybridisie-
rung (Kreuzung) kommen. Aus Sicht des Artenschut-
zes sind Hybridisierungen zwischen Wildtierarten und
ihren domestizierten Formen, in diesem Fall Wolfen
und Haushunden, eindeutig unerwiinscht und sollen
unter allen Umsténden vermieden werden. Mégliche
Folgen der Hybridisierung kénnen Verhaltensénde-
rungen gegeniiber Menschen sein, wie zum Beispiel
geringere Scheu und geringeres Distanzbedrfnis.
AuBerdem sind physiologische Veréanderungen, wie
verfrihte Geschlechtsreife und dadurch innerartliche
Verhaltensdanderungen, zu erwarten. Besitzerinnen
und Besitzer von Hunden haben deshalb dafiir Sorge
zu tragen, dass Kontakte zwischen Hunden und Wél-
fen moglichst vermieden werden.
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Die Hybridisierungsgefahr und deren Einfluss auf den
Genpoolistin Gebieten,in denen es an Paarungspart-
nern mangelt, hdheralsin groBen Wolfspopulationen.

Wenn es bereits zu Hybridisierungen gekommen ist,
werden alle nétigen MaBnahmen ergriffen, um eine
weitere Ausbreitung von Haushundegenen in der
Wolfspopulation zu verhindern. Wolfshybride unterlie-
gen bis zur vierten Generation (F4) demselben Schutz-
status wie Wolfe. Dadurch soll unter anderem der
Handel mit Wolfshybriden unterbunden werden, denn
erst ab der F5-Generation werden die Kreuzungen
zwischen Hunden und Woélfen als Hunderasse (zum
Beispiel Tschechoslowakischer Wolfshund, Saarloos-
wolfhund) anerkannt. Hybride mit héherem Wolf-An-
teil sollen nichtals ,Hund” gehalten werden und auch
nicht fir Zucht und Handel dienen. Da wild lebende
Wolfshybride als geschiitzt gelten, greifen auch fur
eine Tétung von Hybriden aus der freien Natur die
gleichen Rechtsvorschriften wie fir Wélfe. Das heift,
Uber die Totung muss gemal § 45a (3) Bundesnatur-
schutzgesetz die zustdndige Naturschutzbehorde in
enger Abstimmung mit dem Wolfszentrum Hessen
entscheiden.

Bisher hat es in Deutschland insgesamt drei nach-
gewiesene Ereignisse von Hybridisierung gegeben.
Im Jahr 2003 verpaarte sich in Nordost-Sachsen
eine Wolfin mangels Artgenossen mit einem Hun-
dertden. Die sechs Welpen unterschieden sich
phanotypisch von Wélfen. Zwei von ihnen konn-
ten gefangen und der Natur entnommen werden,
die vier Geschwisterwelpen konnten im Rahmen des
séchsischen Wolfsmonitorings nicht mehr nachge-
wiesen werden.

Die zweite Verpaarung zwischen einer Wélfin und
einem Hundertden ereignete sich im Jahr 2017 in
Thiringen, wo auf einem Truppenlbungsplatz be-
reits seit 2014 eine einzelne Wolfin sesshaft war.
Auch die sechs Welpen dieser Wolf-Hund-Verpaa-
rung unterschieden sich phanotypisch eindeutig von
Woélfen. Finf der sechs Geschwister wurden geto-
tet, der sechste Welpe - ein Ride - verpaarte sich
im Jahr 2019 mit seiner Mutter (Hybridisierung zwi-
schen Wolf und F1-Generation). Daraus gingen fiinf
Welpen hervor, die der Natur entnommen wurden.
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WOLF UND JAGD

Der Wolf ist kein jagdbares Wild im Sinne des Jagdrechts. Er
unterliegt keiner Hegeverpflichtung durch Jager und Grund-
eigentiimer wie etwa andere Wildarten.

In vielen europaischen Wolfspopulationen sind illegale Ab-
schusse eine bedeutende Todesursache (Salvatori & Linnell
2005). Seit der Wolf in Deutschland im Jahr 1990 unter Schutz
gestellt wurde, sind bundesweit 51 Wolfe illegal getotet wor-
den (Quelle: Abfrage der Dokumentations- und Beratungs-
stelle des Bundes zum Thema Wolf-Datenbank am 14.05.2020).

Das Nachstellen nach einem Wolf sowie eine vorsatzliche To-
tung stellen einen Versto3 gegen die artenschutzrechtlichen
Zugriffsverbote des § 44 Bundesnaturschutzgesetz dar. Der
VerstoB3 kann als Straftat mit einer Freiheitsstrafe bis zu finf
Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Als Neben-
folge kann die Waffenbesitzberechtigung mangels Zuverlas-
sigkeit entzogen werden.

In Hessen ist bisher kein illegaler Abschuss bekannt geworden.
Wolf und Wild

Der Wolf besitzt ein opportunistisches Fressverhalten, was
ihn extrem anpassungsféahig macht. Wélfe greifen prinzipiell
auf die am leichtesten zu erreichende und am effektivsten
zu jagende Beute zuriick. Geschwachte Tiere und unerfah-
rene Jungtiere werden daher hdufiger erbeutet als gesunde
und wehrhafte Wildtiere. Seine natirliche Nahrung besteht
in Deutschland zum gréBten Teil aus Schalenwild, darunter
vor allem Rehe, Rotwild und Wildschweine. Die drei Schalen-
wildarten machen laut séchsischer Studien etwa 95 Prozent
der verzehrten Beutetiere aus. Saisonale Schwankungen in
der Nahrungszusammensetzung konnten vor allem beziig-
lich des Schwarzwildanteils beobachtet werden, welcherim
Frihling und Winter, bei erhéhtem Vorkommen von Frisch-
lingen und geschwéachten Tieren, héher war (Wagner et al.
2008 & 2012, Wotschikowsky 2006). Da Walfe bis vor weni-
gen Jahren noch kaum in Gebiete mit Mufflon- oder Dam-
wildvorkommen vorgedrungen waren, liefern die bisherigen

Analysen wenig auswertbare Daten zu diesen Scha-
lenwildarten. Es ist aber davon auszugehen, dass
Muffelwild aufgrund seiner nicht optimalen Anpas-
sung an unsere Lebensrdume in vielen Bereichen
mit Wolfsvorkommen sich nicht halten kénnen wird.

Wolfe fressen im Durchschnitt etwa 4 kg pro Tag.
Berechnungen aus der Lausitz zufolge entspricht
dies durchschnittlich 65 Rehen, 9 Stlick Rotwild und
16 Sauen pro Jahr. Ein achtképfiges Rudel mit vier
Welpen (ein Welpe hat im Geburtsjahr den halben
Nahrungsbedarf eines erwachsenen Wolfes) beno-
tigt 400 Rehe, 54 Stlick Rotwild und 100 Sauen pro
Jahr. Bei einer ReviergréfBe von 250 km2(25.000 ha)
entspricht dies demnach etwa 1,6 Rehen, 0,22 Stiick
Rotwild und 0,4 Sauen pro 100 ha. Aus dieser Hoch-
rechnung ergibt sich eine geschatzte Jahresbeute
eines Wolfsrudels von 2,2 Stiick Schalenwild auf 100
ha (Wotschikowsky 2006, Kluth & Reinhardt 2009).

Auswertungen von Jagdstreckendaten fir das sach-
sische Wolfsgebiet konnten bisher keinen dezi-
mierenden Einfluss der anwesenden Wélfe auf die
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Schalenwildbestdnde nachweisen. Auch beziglich
der Raumnutzung und Verhaltensweisen der Beu-
tetiere konnte mittels einer Analyse von Raumnut-
zungsmustern von mit Sendern versehenem Rotwild
kein deutlicher Effekt durch die Anwesenheit von
Wolfen festgestellt werden (Nitze 2012).

Aufgrund des Wissens Uiber das Beutespektrum von

Wolfen kann eine Geféhrdung der Feldhasenpopu-
lation ausgeschlossen werden.

Die Auswirkungen des Wolfes auf jagdbares Wild
in den hessischen Wolfsgebieten sind noch nicht
untersucht. Um dem Wolf als einen von vielen Ein-
flussfaktoren bei der nachhaltigen jagdlichen Bewirt-
schaftung seiner Beutetierpopulationen Rechnung
zu tragen, wird die Erfassung aktueller Daten zum
Wildbestand und zur Jagdstrecke angestrebt. Durch
die Verknlpfung mit den Daten aus dem Wolfs-
management kdnnen somit fiir Hessen langfristige
und belastbare Aussagen und Entwicklungen zum
Rauber-Beute-Geflige erkannt und entsprechend
bewertet werden.




HANDLUNGSFELD
VERLETZTE WOLFE

Beim Auffinden eines kranken, verletzten oder toten Wol-
fes gelten die gesetzlichen Regelungen fiir geschitzte
Arten. Gemal §44 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes ist es verboten, streng geschitzte Arten in Ge-
wahrsam zu nehmen. Da dies auch auf getdtete Tiere
zutrifft, darf ein Gberfahrener Wolf nichtin Besitzgenom-
men werden, sondern ist der zustandigen Naturschutz-
behdrde oder der Polizei zu melden.
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WAS MUSSS ICH TUN, WENN ICH EINEN KRANKEN/TOTEN
WOLF SEHE?

v
Ist der Wolf tot? Ist der Wolf lauffdhig? Ist der Wolf nicht lauffdhig?

liegen lassen laufen lassen Entfernen Sie sich!

v
Melden bei Polizeidienststelle,
Wolfshotline, WZH

Entscheidung durch Regierungs-
prasidien / Polizei (moglichst unter
Beteiligung WZH)

4

tierschutzgerechte Tétung durch
sachkundige Person veranlassen
Melden bei Ausnahme nach § 45 abs.7
Wolfshotline, WZH BNatschG

Y ETTTPTTTRY

WOLFSZENTRUM HESSEN (WZH)

Nimmt Spuren und Informationen Gber Fundumstande entgegen
und |&sst Kérper durch IZW untersuchen

ERGEBNISSE AN HMUKLV, DBBW

Abb. 5: Meldewege beim Auffinden eines kranken, verletzten oder toten Wolfes.
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. Die él*neeglé';nder sind.aufgrund der EU-Gesetzge-

. bung gei.hﬂinie 92/43/EWG FFH-Richtlinie) verpflich-

. tet, regelmaBig (berden Zustand der Populationen

.(Qc, Utzter Arten zu berichten (sogenanntes Moni-

sich-wieinallen Bundeslandern - nach einheitlichen
Kriterien, die regelmaBig fortgeschrieben werden
(BfN-Skript 413 ,Monitoring von Wolf, Luchs und Bar
in Deutschland”, Reinhardt et al. 2015).

GemalB Art. 17 der FFH-Richtlinie ist die Bundesrepu-
blik Deutschland verpflichtet, im Abstand von sechs
Jahren Uber den Erhaltungszustand der Arten der
Anhénge Il und IV und damit auch Gber den Wolf an
die EU-Kommission zu berichten.

Eine umfassende Beobachtung von Vorkommen, Ver-
breitung und Bestandsentwicklung der Wélfe in Hessen
hilft neben derrechtlichen Verpflichtung vor allem da-
bei, Entwicklungen zu bewerten, daraus Konsequenzen
zu ziehen und das Wolfsmanagement fortzuentwickeln.

Methoden des passiven und
aktiven Wolfsmonitorings

Das Wolfsmonitoring wird sowohl passiv als auch ak-
tiv durchgefihrt. Das passive Monitoring besteht in
der Erfassung, Uberpriifung und Bewertung der an-
fallenden Beobachtungen und Hinweise ohne eine
gezielte Hinweissuche im Gelédnde. Dieses passive
Monitoring findet kontinuierlich auf der gesamten
Landesfléche statt.

Das aktive Monitoring wird kontinuierlich auf bekann-
ten, von sesshaften Wolfen besiedelten Flachen bzw.
in Verdachtsgebieten, wo eine permanente Besied-
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lung vermutet wird, durchgefuhrt. Hier findet eine ge-
zielte Hinweissuche im Gelénde statt, um hinreichend
belastbare Aussagen zu dem jeweiligen Vorkommen
zu erlangen. Dies erfordert aufwendige, regelméBige
und detaillierte Erfassungen.

Datensammlung und -verarbeitung
Bis ins Jahr 2019 wurde in Hessen lberwiegend

ein passives Monitoring zum Wolf durchgefihrt,
d.h. es wurden Meldungen Dritter aufgenommen,

SCALP-KRITERIEN

C1 = sichere Nachweise

C2 = von Expert*innen bestatigte Hinweise

C3 = alle Hinweise, Beobachtungen, Sichtungen

verifiziert (soweit méglich) und qualitdtsgesichert.
Die Bewertung der aufgenommenen Meldungen
wird entsprechend der sogenannten SCALP-Krite-
rien (Status and Conservation of Alpine Lynx Popu-
lation) nach drei Kategorien vorgenommen:

Die Datensammlung erfolgt in Hessen lber ver-
schiedene Wege: durch Meldungen aus der Be-
volkerung per Meldebogen, Gber die Wolfshotline,
die Naturschutzverbénde sowie Gber die amtlichen
Wolfsberaterinnen und -berater der Forstamter und
ehrenamtlichen, geschulten Wolfsberaterinnen und
-berater. Diese Meldungen flieBen im Wolfszentrum
Hessen zusammen, werden dort bewertet und in
eine Datenbank eingegeben.
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Dokumentation von Wild- und
Nutztierrissen

Einen Schwerpunkt des Wolfsmonitorings in Hessen
bildet die Aufnahme und Dokumentation von Wild-
und Nutztierrissen. Hierflr schult das Wolfszentrum
Hessen seit 2015 regelmaBig ehrenamtliche und
amtliche Interessierte, bisher vorwiegend aus der
Naturschutz- und Forstverwaltung und den Natur-
schutz- und Jagdverbanden. Diese amtlichen und
ehrenamtlichen Wolfsberaterinnen und -berater ste-
hen der Bevélkerung an sieben Tagen der Woche als
Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfigung.
Ihre Kontaktdaten finden sich auf der Homepage des
Hessischen Landesamtes fir Naturschutz, Umwelt
und Geologie (www.hlnug.de/wolf) . Seit dem Jahr

2019 ist die Zusammenarbeit zwischen den Wolfs-
beraterinnen und -beratern und dem Hessischen
Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie
durch vertragliche Festlegungen geregelt.

Vermeintliche und tatsdchliche Wolfsrisse werden vor
Ort mittels Dokumentationsbogen und Fotos aufge-
nommen. Gleichzeitig wird versucht, Speichelproben
desRissverursachers an den geschéadigten/getdteten
Wild- oder Nutztieren zu sichern. Dieses genetische
Probenmaterial wird anschlieBend dem wildtierge-
netischen Labor der Senckenbergischen Naturfor-
schenden Gesellschaft zur Analyse zugesandt.

Einsatz von Wildkameras

Seit Mitte 2019 wurde in Hessen zusatzlich zu dem
passiven Monitoring (Datensammlung und Auswer-
tung) ein aktives Wolfsmonitoring in solchen Gebie-
ten initiiert, in denen mittlerweile sesshafte Wolfinnen
bestatigt sind (Stand: Mé&rz 2020).

Eine angewendete Methodik ist das in der Wildbiolo-
gie zum Nachweis von Sdugetieren etablierte Fotofal-
len-Monitoring. Hierfr trifft das Wolfszentrum Hessen
zunachsteine Vorauswahl der Standorte in Gebieten mit
C1-und C2-Nachweisen bzw. C3-Hinweisen per Luftbild/
Google-Maps. Diese Standorte werden im Rahmen von
Gelandebegehungen durch das Wolfszentrum Hessen
Uberprift und daraufhin ausgewéhlt oder verworfen.

Der Nachteil des Fotofallen-Monitorings liegt darin,
dass - auB3erin wenigen Einzelféllen - Wélfe nichtin-
dividuell voneinander unterschieden werden kénnen.
Es ersetzt also nicht die Erforderlichkeit genetischer
Nachweise, zum Beispiel um den Territorialitdtsnach-
weis zu erbringen. Es eignet sich aber hervorragend
um in etablierten Wolfsgebieten Bewegungsmuster
zu erfassen und quantitative Aussagen zur Wolfs-
anwesenheit zu treffen, sowie eventuellen Wolfs-
nachwuchs nachzuweisen. Auch an Nutztierrissen (in
Absprache mit der Tierhalterin bzw. dem Tierhalter)
und in Einzelfallen an Wildtierrissen kommen Foto-
fallen zum Einsatz, um den Rissverursacher zu ermit-
teln. Diese Methode unterstitzt auch die Arbeit der
Wolfsberaterinnen und -berater und kann ggf. Auf-
schluss Gber den Verursacher geben, falls die gene-
tische Probennahme ergebnislos bleibt.

Grundsétzlich erfolgt der Einsatz von Wildtierkameras
unter Beachtung des Datenschutzes (vgl. § 48 BDSG).

RegelméaBige Gelandebegehungen
mit Hinweisaufnahme

Bei Bedarf konnen weitere Monitoringmethoden wie
die Suche nach Anwesenheitshinweisen von Wolfen
zum Einsatz kommen. Wélfe nutzen gerne lineare
Strukturen wie ForststraBBen und Waldwege und set-
zen dort auch Kot ab. Durch das gezielte Absuchen
solcher Strukturen oder vorher definierter Flachen
kann also Kot als Basis fur das genetische Wolfsmo-

nitoring gewonnen werden. Der Einsatz von Such-
hunden, die auf das Auffinden von Wolfskot trainiert

wurden, bietet hierbei eine sehr gute Moglichkeit, die
Erfolgsrate zu erhéhen. Dies trifft nicht nur in Kern-
gebieten, sondern insbesondere in Randbereichen
von Wolfsterritorien zu, wo weniger Anwesenheits-
hinweise zu finden sind.

Beauftragung genetischer
Untersuchung von Proben

Genetische Untersuchungen (Risse an Wild- und
Nutztieren, Losung, Gewebe, Haare, sonstiges) wer-
den aus Griinden des Monitorings und im Rahmen
der Rissbegutachtung zur Gewéhrung eines Scha-
densausgleichs durchgefihrt. Auch gibt die Genoty-
pisierung (die Bestimmung eines Einzeltiers aufgrund
seiner Erbinformationen)von eingewanderten Wolfs-
individuen Auskunft Gber deren Herkunft. Weiterhin
ist das genetische Monitoring ab einer gewissen
Dichte der Besiedlung und Individuenzahl als Grund-
lage zur Abgrenzung von Rudeln in der Bestands-
schatzung fiir das Monitoring unabdingbar.

Sédmtliche tot aufgefundenen Wélfe werden gene-
tisch und veterinarpathologisch untersucht. Die ge-
netischen Untersuchungen zum Wolf werden bei der
Senckenberg Gesellschaft fir Naturforschung (SGN),
Fachgebiet Naturschutzgenetik am Standort Geln-
hausen (Nationales Referenzlabor fur genetische
Untersuchungen an Wolfund Luchs)und die veterinar-
pathologischen Untersuchungen am Institut fiir Zoo-
und Wildtierforschung in Berlin (IZW) durchgefiihrt.

Spezielle wissenschaftliche Methoden
(Telemetrie)

Neben in Hessen bereits praktizierten Methoden
des aktiven Monitorings, wie der Einsatz von Foto-
fallen (s.0.), werden in Bundeslandern mit hoher
Wolfsdichte und regelmé&Biger Reproduk-

tion auch weitere wissenschaftliche
Monitoringmethoden wie die
Telemetrie angewendet. Da-
bei werden einzelne Tiere
gezielt gefangen und mit
sogenannten Senderhals-
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bandern ausgestattet. Diese Telemetriehalsbén-
dersenden in voreingestellten Abstédnden Signale
auf Rechner oder ein Handy und Ubermitteln den
Forscherinnen und Forschern dadurch geogra-
phische Koordinaten zum Aufenthalt des besen-
derten Tieres.

Mit dieser gebrauchlichen, wissenschaftlichen
Methode in der Wildtierforschung werden Er-
kenntnisse Uber Raum-Nutzungsmuster, rdumli-
che Ausbreitung und Lebensweise freilebender
Tiere gewonnen. Beispielsweise wurde im Jahr
2019 im Freistaat Sachsen ein mehrjdhriges Lan-
desprogramm zur Besenderung von Wélfen auf-
gelegt (Stand: Januar 2021).
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KOMMUNIKATION UND BILDUNG

Ein wesentlicher Baustein fur eine erfolgreiche Umsetzung
der Ziele des hessischen Wolfsmanagements ist eine sach-
liche, transparente und zeitnahe Auseinandersetzung mit
den unterschiedlichen Erwartungen und Sorgen, aber auch
mit Fakten und Vorurteilen, die in der Offentlichkeit mit der
Ruckkehr des Wolfes verbunden werden. Fur die Akzeptanz
des hessischen Wolfsmanagements stellen vor allem die
Transparenz bezlglich hessischer Wolfsnachweise, die Be-
ratung und Vermittlung von Lésungen fur ein konfliktarmes
Zusammenleben sowie die Information Uber Biologie und
Verhalten des Wolfes zentrale Bestandteile dar.

Wolfshotline

Fir alle Wolfshinweise und Verdachtsfalle rund um Waélfe
in Hessen unterhélt das Wolfszentrum Hessen eine Hotline.
Sie dient vor allem der unverziiglichen Meldung von Sich-
tungen und Nutztierrissen. Birgerinnen und Birger kdnnen
sich an jedem Tag der Woche an die Hotline wenden. Sie
ist zu erreichen unter

Telefonnummer: 0641 /2000 95 22
wolf@hlnug.hessen.de (werktags)

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hilnug.de/wolf

Fir Notfalle wie zum Beispiel das Auffinden eines kranken
oder verletzten Wolfes sind die drtlichen Polizeidienststel-
len erreichbar (Notruf: 110).

Jahresbericht Wolf in Hessen

Die Ergebnisse des Wolfsmonitorings, die Auszah-
lung von Férdermitteln fiir den Herdenschutz, der
Schadensausgleich fiir Risse, die Offentlichkeits-
arbeit und Schulungsveranstaltungen sowie alle
anderen Aktivitaten der beteiligten Akteurinnen
und Akteure werden in einem jahrlichen Bericht
aufbereitet und veroffentlicht. Sein Inhalt gliedert
sich wie folgt:

1. Ergebnisse des wissenschaftlichen Wolfsmo-

nitorings (Wolfszentrum Hessen)

e \Verbreitung des Wolfes in Hessen, Raum-
nutzung und Wanderbewegungen,

e GroBe des Gesamtbestandes und einzelner
Rudel sowie Anzahlterritorialer Einzeltiere,

e Reproduktionsgeschehen,

e Todesursachen,

e Anzahl Risse (Nutztiere/Wildtiere).

2. Schadensmanagement (Zulieferung Kapitel
durch Regierungsprésidien)

3. Herdenschutz (Zulieferung Kapitel durch
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen)

4. Landwirtschaftliche Férderung (Zulieferung
Kapitel durch Amter fiir landlichen Raum)

5. Offentlichkeitsarbeit des Wolfszentrum Hessen

Informationsangebote
online / Print

Das Wolfszentrum Hessen stellt alle Informationen
jederzeit abrufbar auf dem Internetangebot ,Wolf
in Hessen" zur Verfigung. Dazu gehdren vor allem
die zeitnahe Darstellung von eindeutigen Wolfs-
nachweisen und Verdachtsfallen durch Totfunde,
Rissbeprobungen oder Auswertungen von Fotos.
Sie werden ergénzt um Informationen zu Ergebnis-
sen der genetischen Analysen und umfassenden
FAQs. Uber die Social-Media-Kanéle des Hessi-
schen Landesamtes fir Naturschutz, Umwelt und
Geologie (unter anderem Twitter, YouTube) wer-
den vom Wolfszentrum Hessen wichtige Analyse-
ergebnisse oder andere relevante Themen aus dem
Wolfsmanagement in Hessen prasentiert.
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Eswerden zielgruppenorientierte Informationsbro-
schiren und zusammenfassende Flyer zu den in
Bezug auf den Wolf relevanten Themen einschlieB-
lich thematischer Schnittstellen zur Landwirtschaft
sowohl online als auch in gedruckter Form zur Ver-
figung gestellt.

Informationsangebote stationar

Das Wolfszentrum Hessen bietet eine Wander-
ausstellung zum Thema Wolf an, die regelméBig
aktualisiert wird. Die Wanderausstellung kann zu-
sammen mit einem Wolfspréparat kostenlos aus-
geliehen werden.

Insbesondere in Gebieten mit Wolfsterritorien, aber
auch an anderen Standorten in Hessen, werden in
Kooperation z. B. mit Naturparken und Forstamtern
Informationstafeln und ggf. Stdnder mit Faltblattern
angeboten. Hier bieten sie eine gute Mdglichkeit,
interessierte Menschen (bspw. Wanderer, Spazier-
géngerinnen und -génger, Hundebesitzerinnen und
-besitzer) zu erreichen, die sich Uber die Auswir-
kungen der Anwesenheit von Wélfen auf ihr eige-
nes Verhalten informieren mochten. Das Angebot
kann in Kooperation mit Wildtierparks um Schau-
gelédnde zur praktischen Demonstration von Her-
denschutzmaBnahmen erweitert werden.

Offentlichkeitsarbeit des
Wolfszentrums Hessen

Das Wolfszentrum Hessen informiert die Offentlich-
keitregelmaBig Gber den Wolfin Hessen und steht
fur Presseanfragen zur Verfliigung. Bei neuen C1-
Hinweisen und vergleichbaren Ereignissen sowie
Ergebnissen genetischer Analysen erfolgtin der Re-
gel eine Pressemitteilung. Die Tierhalterin bzw. der
Tierhalter wird bei der Kommunikation im Zusam-
menhang mit Nutztierrissen in jedem Fall vor der
Veroffentlichung der Pressemitteilung informiert.

Ein weiterer Standardgrund fir eine Pressemittei-
lung ist die Bestatigung eines neuen Wolfsreviers.
Anlassbezogen kdnnen zu relevanten Themen zu-
satzliche Pressemitteilungen erfolgen.
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Bildungsangebote, Fort- und
Weiterbildung

Dersachlichen Information von Biirgerinnen und Biir-
gern in Regionen mit sesshaften Wélfen kommt eine
besondere Rolle zu. Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben gezeigt, dass die persénliche Prasenz von Fach-
leuten des Wolfszentrum Hessen bei Veranstaltungen
vor Ort ein wesentlicher Faktor fur Akzeptanzist. Hier-
fir gibt es eine breite Palette an zielgruppenspezifisch
konzipierten Fachvortrdgen des Wolfszentrum Hessen.

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen bietet hes-
senweit Beratung an und fihrt Veranstaltungen im
Themenbereich PraventionsmaBnahmen fir Weide-
tierhaltung durch.

Gemeinsam mit der Naturschutzakademie bie-
tet das Wolfszentrum Hessen regelmafig Aus- und
FortbildungsmaBnahmen fir die amtlichen und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Wolfsmonitoring und in der landwirtschaftlichen Fach-
beratung an. Sie beziehen unter anderem folgende
Themen ein:

e Okologische Grundlagen zur Biologie und Aus-
bereitung der Wolfe,

e Wolfsmanagement fiir Behérden,
e Dokumentation und Monitoring von Wolfsrissen

- Schulung der amtlichen und ehrenamtlichen
Wolfsberaterinnen und -beratern,

e HerdenschutzmaBnahmen und Férderpramien,
e Umgang mit Konflikten,

e Umgang mit Presse- und Offentlichkeit sowie ge-
zielte zielgruppenspezifische Pressearbeit

Nationaler und internationaler
Erfahrungsaustausch

In Skandinavien, im Baltikum, in den Pyrenden und
den Abruzzen, auf dem Balkan und in den Alpen
war der Wolf dauerhaft auch in den vergangenen
150 Jahren in der Kulturlandschaft prasent. Weide-
tierhalterinnen und -halter sowie die Bevdlkerung
in diesen Gegenden sind gelibt im Zusammenle-
ben mit Wélfen. Auch die deutschen Bundeslénder
Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, und Nieder-
sachsen sind schon deutlich langer durch inzwischen
zahlreiche Wolfsrudel besiedelt (www.dbb-wolf.de/
Wolfsvorkommen/territorien/liste-nach-bundesland,
abgerufen Juni 2020) und haben daher bereits um-
fangreiche Erfahrungen im Wolfsmanagement sam-
meln kénnen. Hessen mdchte von diesen Erfahrungen
profitieren und durch verstéarkten Austausch und ge-
meinsame Kommunikationsstrategien insbesondere
fur die Offentlichkeitsarbeit ,best practice”-Beispiele
aus europaischen Nachbarlandern oder benachbar-
ten Bundeslandern einbeziehen.
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BEI WOLFSHINWEISE/-VERDACHTSFALLEN
(SICHTUNG, SPUR ETC.) MELDUNG AN ...

Y TERRTR

RPn, Verbande,
HessenForst, Polizei,
Wolfsberater*innen,
LLH

WOLFSZENTRUM
HESSEN (WZH)

genetische Analyse beauftragen,
fachliche Beurteilung,
Dokumentation

Y RTTTTT TR

Bei bestatigtem Hinweis/
Nachweis Information an

HMUKLYV, Pressestellen,
jeweiliges RP, LLH

Abb. é: Bei Sichtungen oder Hinweisen den ausgefillten Meldebogen schicken an: wolf@hlnug.hessen.de
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WOLFSHOTLINE:

TELEFON: 0641 2000 95 22
E-Mail: wolf@hlnug.hessen.de

Die hessische Wolfshotline steht fur die Meldung
von Rissereignissen per Telefon oder E-Mail (s.o.)
zur Verfigung. AuBerhalb der Dienstzeit ist ein
Anrufbeantworter geschaltet.

Es wird gewahrleistet, dass potenzielle Nutztierrisse
durch den Wolf innerhalb von 24 Stunden nach
Meldungseingang begutachtet werden.

KONTAKT

Wolfszentrum Hessen

Hessisches Landesamt fur Naturschutz,
Umwelt und Geologie
Abt. Naturschutz

Europastraf3e 10-12
35394 GieBen
Telefon: 0641 2000 95 22

Meldung via Internet: www.hlnug.de/wolf
inkl. allgemeinen Hinweisen zum Wolf und
Wolfs-Meldebdgen.

Regierungsprasidium Kassel,
Obere Naturschutzbehoérde

Steinweg 6

34117 Kassel

Telefon: 0561 106 -0

Fax.: 0561 106 -1611

E-Mail: poststelle@rpks.kassel.de

Regierungsprasidium Giel3en,
Obere Naturschutzbehorde

Landgraf-Philipp-Platz 1-7

35390 GieBen

Telefon: 0641 -303-0

Fax: 0641 - 303 - 2197

E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de

Regierungsprasidium Darmstadt,
Obere Naturschutzbehorde

Luisenplatz 2

64278 Darmstadt

Telefon: 06151 12-0

Fax.: 06151 12 -6313

E-Mail: poststelle@rpda.hessen.de

Hessisches Ministerium fur Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Oberste Naturschutzbehorde
Mainzer Straf3e 80

65189 Wiesbaden
www.umwelt.hessen.de
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Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen

K&lInische Str. 48-50

34117 Kassel

Tel 0561-72990

Fax 0561 - 72 99 220

www.llh.hessen.de | E-Mail: zentrale@Ilh.hessen.de

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
- Hauptsitz -

Schubertstral3e 60

Haus 13

35392 GieBen

Telefon: 0641 4800-555

Fax: 0641 4800-5900

E-Mail: poststelle@lhl.hessen.de

Standort Kassel

Druseltalstr. 67

34131 Kassel

Telefon: 0561 3101-0

Fax: 0561 310124-2

E-Mail: poststelle@lhl.hessen.de



http://www.hlnug.de/wolf
mailto:poststelle%40rpks.kassel.de?subject=
mailto:wolf%40hlnug.hessen.de?subject=
www.llh.hessen.de
mailto:zentrale%40llh.hessen.de?subject=
mailto:poststelle%40lhl.hessen.de?subject=
mailto:poststelle%40lhl.hessen.de?subject=
mailto:poststelle%40rpgi.hessen.de?subject=
mailto:poststelle%40rpda.hessen.de?subject=
www.umwelt.hessen.de

BN WOLF IN HESSEN

54

Berger, J. & Smith, D.W. (2005): Restoring functiona-
lity in Yellowstone with recovering carnivores: Gains
and uncertainties. Pages 100-109 in Ray JC, Redford
KH, Steneck RS, Berger J, eds. Large Carnivores and
the Conservation of Biodiversity. Island Press.

BfN (2019): Empfehlungen zum Schutz von Weide-
tieren und Gehegewild vor dem Wolf, BfN Skripten
530; Hrsg. Bundesamt fir Naturschutz (BfN, 2019),
erstellt durch DBBW.

Butler, L., B. Dale, K. Beckmen, Farley, S. (2011): Fin-
dings Related to the March 2010 Fatal Wolf Attack
near Chignik Lake, Alaska. - Wildlife Special Publica-
tion, ADF&G/DWC/WSP-2011-2. Palmer, Alaska: 40 S.

Fuller, T.K., Mech, L.D., Cochrane, J.F. (2003): Wolf
population dynamics. In: Wolves Behavior, Ecology
and Conservation. The University of Chicago Press,
Chicago and London: 448 S.

Holzapfel, M., Kindervater, J., Wagner, C., Ansorge,
H. (2016): Nahrungsékologie des Wolfes in Sachsen
von 2001 bis 2016. - Gérlitz (Senckenberg Museum
fur Naturkunde). Online verfiigbar unter www.wolf.
sachsen.de/nahrungsanalyse-4446.html (zuletzt auf-
gerufen April 2021).

Karlsson, J. (2003): Interactions between wolves and
dogs. Paper presented at the World Wolf Congress
2003, Banff.

Karlsson, J., Eriksson, M., Liberg, O. (2007): At what
distance do move wolves away from an approaching
human? Canadian Journal of Zoology 85: 1193-1197.

Kluth, G. & Reinhardt, I. (2009): Mit Wolfen leben.
Kontaktbiro Wolfsregion Lausitz (Hrsg.). 2. Auflage,
Uberarbeitet durch Sebastian Koerner. Spreewitz:
69 S.

Linnell, J.D.C., Andersen, R., Andersone, Z., Balciaus-
kas, L., Blanco, J.C., Boitani, L., Brain-erd, S., Breiten-
moser, U., Kojola, I., Liberg, O., Loe, J., Okarma, H.,
Pedersen, H.C., Promberger, C., Sand, H., Solberg,
E.J., Valdmann, H., Wabakken, P. (2002): The fear of
wolves: A review of wolf attacks on humans. - NINA/
NIKU report, NINA Norsk institut for naturforskning,
Trondheim, Norway: 65 S.

Linnell, J.D.C., Salvatori, V., Boitani, L. (2008): Leitlinien
fir Managementpléne fir GroBraubtiere auf Popula-
tionsebene. Deutsche, nicht autorisierte Ubersetzung
der Publikation ,Linnell, J.D.C., Salvatori, V., Boitani,
L. (2008): Guidelines for Population Level Manage-
ment Plans for Large Carnivores in Europe. A Large
Carnivore Initiative for Europe report prepared for
the European Commission (contract 070501/2005/
424162/MAR/B2).” Bundesamt fur Naturschutz. Bonn
- Bad Godesberg.

Linnell, J.D.C. & Alleau, J. (2016): Predators That Kill
Humans: Myth, Reality, Context and Politics of Wolf
Attacks on People. - In: .M. Angelici (Hrsg.): Proble-
matic Wildlife, Springer: 357-371.

McNay, M.E.(2002): A case history of wolf-human en-
counters in Alaska and Canada. - Alaska Department
of Fish and Game. Wildlife Technical Bulletin 13: 44 S.

McNay, M.E. (2007): A Review of Evidence and Fin-
dings Related to the Death of Kenton Carnegie on
November 8, 2005 Near Points North, Saskatchewan.
- Alaska Department of Fish and Game Fairbanks,
Alaska, May 25, 2007.

Mech, D. & Boitani, L. (2003): Wolf social ecology. In
Wolves: Behavior, Ecology and Conservation. The
University of Chicago Press, Chicago and London:
448 S.

Merrill, S.B. & Mech, L.D. (2000): Details of extensive
movements by Minnesota Wolves (Canis lupus). Ame-
rican Midland Naturalist 144: 428 - 433.

Nitze, M. (2012): Schalenwildforschung im Wolfge-
biet der Oberlausitz - Projektzeitraum 2007-2010.
Forschungsbericht der Forstzoologie / AG Wildtier-
forschung, TU Dresden.

WOLFSMANAGEMENTPLAN 2021

Pedersen, H.C., Johansson, K., Sand, H., Hjeljord, O.,
Wabakken, P, Liberg, O. (2003): Wolf territories in
Scandinavia; sizes, variability and their relation to prey
density. Paper presented at the World Wolf Congress
2003, 25-28 September 2003, Banff, Canada.

Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd,
S.M., Brgseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg,
O.,Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Streamseth, T.H.,
Wam, H., Zimmermann, B.(2005): Carnivores and So-
ciety (RoSa). The Scandinavian wolf research project
SKANDULV. Activities carried out during 2000-2004.
- NINA Rapport 117,78 S.

Reinhardt, |, Kluth, G.(2007): Leben mit Wolfen. Leitfaden
fir den Umgang mit einer konflikttréchtigen Tierart in
Deutschland. BfN-Skripten 201.Bonn - Bad Godesberg.

Reinhardt, I., Kluth, G., Blum, C., Koerner, S. (2010):
Wolfe in der Lausitz, Statusbericht fir das Monito-
ringjahr 2009/2010

Reinhardt, |., Kaczensky, P, Kanuer, F., Rauer, G., Kluth,
G., Welfl, S., Huckschlag, D., Wotschikowsky, U.(2015):
Monitoring von Wolf, Luchs und Bér in Deutschland.
BfN-Skripten 413. Bonn - Bad Godesberg.

Reinhardt, I., Kaczensky, P, Frank, J., Kanuer, F., Kluth,
G.(2018): Konzept zum Umgang mit Wélfen, die sich
Menschen gegenuber auffallig verhalten. BfN-Skrip-
ten 502. Bonn - Bad Godesberg.

Salvatori, V. & Linnell J.(2005): Report on the conser-
vation status and threats for wolf (Canis lupus) in Eu-
rope. Councel of Europe. PVS/Inf 16.

Wagner, C., Ansorge, H.,Kluth, G., Reinhardt|.(2009):
Fakten aus Losungen - zur Nahrungsékologie des
Wolfes in Deutschland von 2001 bis 2008. Mitteilun-
gen fir séchsische Sdugetierfreunde. NABU Sachsen.

Wagner, C., et al. (2012): Wolf (Canis lupus) feeding
habits during the first eight years of its occurrence in
Germany. Mammal. Biol.(2012), doi:10.1016/j.mam-
bio.2011.12.004.

Wotschikowsky, U.(2006): Wolfe und Jagerin der Ober-
lausitz. Staatliches Museum fur Naturkunde Gorlitz.

55


https://www.wolf.sachsen.de/nahrungsanalyse-4446.html
https://www.wolf.sachsen.de/nahrungsanalyse-4446.html

Bildhinweise:

Seite 7 unten: © HMUKLYV, Seite 30: © Benjamin Zweig | Adobe Stock, Seite 34:
© DoraZett | Adobe Stock, Seite 35 oben: © DoraZett | Adobe Stock, Seite 35 un-
ten: © doktordruck | Adobe Stock, Seite 46: © HLNUG, Infografiken: © HMUKLY,
alle anderen Fotos: © Axel Gomille | www.axelgomille.com



http://www.axelgomille.com

WZH

WOLFSZENTRUM
—TRBESSENSSSSS

i f":?-‘?%ﬁedei«é % ¢
/ L 4 amp S zum Zw

KommlmaFwahlen.

r Werbemittel. Urite - 4 ' ) -
Ilchen Bezug zu ei er_b W die [ ise ver !
den .Den Partelen ist
(A, [N


http://umwelt.hessen.de

	Vorwort
	Lebensweise der Wölfe und die Geschichte ihres Vorkommens in Hessen 
	Wolfsmanagementplan für Hessen - Ziele und Grundsätze
	Zuständigkeiten im hessischen Wolfsmanagement
	Handlungsfeld 
Wolf und Mensch
	Handlungsfeld Wolf und Nutztiere
	Schafe und Ziegen
	Rinder
	Pferde
	Gatterwild
	Informationsangebote 
für Nutztierhalterinnen 
und -halter
	Handlungsfeld 
Wolf und Hund
	Handlungsfeld 
Wolf und Jagd
	Handlungsfeld 
Verletzte Wölfe
	Handlungsfeld 
Wolfsmonitoring 
	Handlungsfeld 
Kommunikation und Bildung
	Kontakt
	 
Literatur

